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Die Zusammenstellung wurde entwickelt auf der Basis des „Leitfadens energieeffiziente Bauleitpla-

nung“ des Landkreises Ostallgäu, Leitfäden der Stadt Ravensburg, und Essen sowie Vorlagen der 

Obersten Baubehörde. Diese bieten eine bereits detaillierte Grundlage für Vorhaben von Bauleitpla-

nungen. Auch Ergebnisse des EU-Projekts „Spatial Planning and Energy for Communities in all Land- 

scapes“ (SPECIAL) finden sich im vorliegenden Leitfaden wieder.  Ergänzt wurden Informationen über 

den Umgang mit nachwachsenden Rohstoffen als Baustoffe, da dadurch ein wichtiger Beitrag zum 

Klimaschutz geleistet werden kann. Auch rechtliche Grundlagen und die Verwurzelung von Themen 

in Gesetzen wurden in dem Leitfaden für den Landkreis Miesbach mit aufgenommen.  

Wir danken allen Institutionen für die Genehmigung der Dokumentenverwendung.  
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VORWORT 

Bei der Energiewende spielen Kommunen eine bedeutsame Rolle. Sie sind zum einen Grundstückei-

gentümer, Beratungsinstanz, Energieerzeuger und Verbraucher - und zum anderen gewährleisten sie 

den Einsatz von erneuerbaren Energien (EE) als Planungsbehörde.  

Der Leitfaden „Energieeffizienz und Klimaschutz in der Bauleitplanung“ richtet sich hauptsächlich an 

Verwaltungen und Bauämter der Kommunen im Landkreis Miesbach. Das Dokument beinhaltet Bei-

spiele, an denen eine energieeffiziente Bauleitplanung sichtbar gemacht wird. Diese Beispiele können 

auch interessant für Bauherren sein, die bei der Umsetzung ihres Bauvorhabens auf Energieeffizienz 

und Nachhaltigkeit achten wollen.  

Die hier vorgeschlagenen Leitziele geben den Kommunen auf Grundlage des Baugesetzbuches     

konkrete Entscheidungshilfen zur Umsetzung einer energieeffizienten Bauleitplanung und weisen 

Ratschläge auf, wie Bauherren zu deren eigenem Vorteil zu energiesparender Bauweise angehalten 

werden können. Dabei haben wir uns am Ablauf eines Bebauungsplanverfahrens orientiert.   

Die aufgeführten Checklisten sollen Kommunen bei der Umsetzung eines energieeffizienten und kli-

maschützenden Bebauungsplans unterstützen. Sie basieren auf dem „Leitfaden energieeffiziente 

Bauleitplanung“ der Planungsregion Ostallgäu. Die Grafiken des Kapitels 3 stammen teilweise aus 

dem Arbeitsblatt Nr. 17 der obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern. 
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ENERGIEEFFIZIENZ UND KLIMASCHUTZ IN DER BAULEITPLANUNG  

1. GRÜNDE FÜR EINE ENERGIEEFFIZIENTE, KLIMASCHÜTZENDE BAULEITPLANUNG IM 

LANDKREIS MIESBACH 

Die Gemeinden haben über die Bauleitplanung maßgeblichen Einfluss auf die Energieeffizienz und 

damit auch den Energieverbrauch neuer Siedlungsgebiete. Ziel ist es, die Bauleitplanung wirkungsvoll 

für Klimaschutz und Energieeffizienz einzusetzen. Mit der Ausweisung von Neubauten im Plus-

Energie-Haus-Standard werden die Häuser zu Energie-Eigenversorgern und zusätzlich selbst zum 

Energieerzeuger. Durch die Bauleitplanung soll erreicht werden, energieeffiziente Bauweise mit ge-

ringen Investitionskosten - sowohl für Kommunen als auch Privatinvestoren - und hohem erneuerba-

ren Energieoutput bei gleichzeitigem hohem CO2-Einsparpotential zu erreichen.  

In der nachhaltigen Bauleitplanung können die Aspekte von regenerativen Baustoffen sowie Vermei-

dung von Flächenfraß und Innenentwicklung vor Außenentwicklung berücksichtigt werden.  

Die Entwicklung neuer Baugebiete zur Erweiterung der Siedlungsfläche aber auch zur Umnutzung 

brachgefallener, vormals genutzter Flächen im Siedlungsbestand erfolgt grundsätzlich auf der Basis 

von Bauleitplänen. Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der Grund-

stücke in der Gemeinde vorzubereiten und verbindlich zu steuern. Die Entwicklung neuen Baulands 

setzt die Aufstellung von Bebauungsplänen voraus. Die Entscheidung über die räumliche Lage und 

Dimension der Baulandentwicklung fällt auf der Ebene der Flächennutzungsplanung (vorbereitende 

Bauleitplanung). Demgegenüber werden durch die Festsetzungen in Bebauungsplänen die konkreten 

Nutzungsmöglichkeiten der einzelnen Grundstücke nach Art und Maß der baulichen und sonstigen 

Nutzungen verbindlich festgelegt (verbindliche Bauleitplanung). Die Bebauungspläne müssen dabei 

aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden. Die Bauleitplanung hat damit großen Einfluss auf 

die von Gebäuden und anderen Formen der Bodennutzung ausgehenden Wirkungen für den Klima-

schutz (SPECIAL 2015).  

Der Landkreis Miesbach und seine Gemeinden haben sich gemeinsam mit den umliegenden Land-

kreisen im Oberland (Garmisch-Partenkirchen, Weilheim-Schongau und Bad Tölz-Wolfratshausen) 

zum Ziel gesetzt, sich bis 2035 vollständig aus erneuerbaren Energien zu versorgen. Um dieses Ziel zu 

erreichen, müssen Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur Nutzung erneuerbarer Energien er-

griffen werden.  

Als Zwischenziel bis zum Jahre 2020 sollen im Landkreis Miesbach im Wärmebereich mindestens 

40 Prozent Einsparung erreicht und bis 2035 70 Prozent des Verbrauchs von 2009 (Ausgangslage für 

das integrierte Klimaschutzkonzept des Landkreises) eingespart werden. Will der Landkreis Miesbach 

seine Klimaschutzverpflichtungen einhalten, muss der Energieverbrauch von Gebäuden massiv ge-

senkt werden. Dies erfordert, dass im Gebäudebereich alle technisch möglichen und wirtschaftlich 

realisierbaren Einsparungen umgesetzt werden.  

Der Klimaschutzbeirat des Landkreises hat deshalb im Aktionsplan 2017 die Erstellung dieses vorlie-

genden Leitfadens zur Bauleitplanung als Maßnahme verabschiedet.  
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2. VON DER IDEE ZUR UMSETZUNG - DER WEG ZUM ENERGIEEFFIZIENTEN, KLI-

MASCHÜTZDENDEN BAULEITPLAN  

Bei der Umsetzung und Ausweisung eines neuen Baugebietes haben Kommunen klare Vorgaben, 

aber auch große Möglichkeiten, ihren Bebauungsplan so zu gestalten, dass dieser die Klimaschutzzie-

le des Landkreises unterstützt.  

Die Herausforderung in der Praxis besteht darin, rechtssicher verbindliche Festsetzungen und Rege-

lungen zu formulieren sowie bei der Abwägung das richtige Maß zwischen den Anforderungen der 

planerischen Freiheit, Technologieoffenheit und effizienter CO2-Reduktion zu finden. Dies erfordert 

eine gründliche Analyse der vorgefundenen Gegebenheiten, z.B. Lage eines Gebietes, Eigentumsver-

hältnisse, aktive Einbeziehung aller betroffenen Belange in das Verfahren, städtebauliche Dichte, 

bautechnische Standards und das kommunale Energiekonzept. 

In den nachfolgenden Abschnitten werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie sich Kommunen aktiv bei 

der Gestaltung eines nachhaltigen und energieeffizienten Bauleitplans einklinken können. Zu den 

einzeln behandelten Punkten finden sich Detailinformationen im Anhang. 

Abbildung 1 zeigt schematisch den Aufbau des Kapitels 2, wobei die Nummerierung den Unterpunk-

ten des Kapitels entspricht.  

 

Abbildung 1: Schritte zur Bauleitplanung. Quelle: verändert nach Ostallgäu 2015. 
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2.1. ZIELDISKUSSION: FINDEN EINES GEMEINSAMEN ZIELS  

Vor allen Bemühungen der Umsetzung steht die Definition des Ziels. In der Kommune muss mehr-

heitlich und bewusst der Beschluss gefasst werden, dass auf Themen des Klimaschutzes und der 

Energieeffizienz in baulichen Belangen geachtet werden soll und alle Beteiligten einverstanden sind, 

die verschiedenen Instrumente, wie z.B. Leitfaden und Checklisten, anzuwenden. Die Zieldiskussion 

sollte zu einem klaren Rahmen für Verwaltung und Planungsbüro führen und im Idealfall gemeinsam 

mit politischen Vertretern, Verwaltung und externen Experten geführt werden. Daneben können 

auch Bürger und Interessensgruppen aktiv an der Diskussion und Zieldefinition mitwirken. Begleitend 

erfolgt eine fachliche Beratung durch Architekten, Fachingenieure und Experten für energetische 

Fragestellungen. 

Die gefassten Ziele sollten möglichst konkret formuliert sein, z.B.:  

 Steht bei der Planung ein bestimmtes Ziel bei der Ortsentwicklung, z.B. Nachverdichtung, im 

Mittelpunkt?  

 Welcher Dämmstandard ist gewünscht? Um wieviel Prozent sollen bestehende gesetzliche 

Rahmen unterschritten werden?  

 Wird die Nutzung von Solarenergie und/oder Kraft-Wärme-Kopplung gewünscht? 

Diese definierten Ziele müssen der Verwaltung als klare Vorgaben an die Hand gegeben werden, 

damit diese wiederum auf Basis einer abgesicherten Beschlusslage agieren kann. Dabei hat es sich 

bewährt, diese Vorgaben gemeinsam schriftlich auszuarbeiten und für Verwaltung und spätere Auf-

tragnehmer als verbindliche Handreichung für Planung, Vergabe und Ausführung zu verwenden (Os-

tallgäu 2015). 

Die Bauleitplanung kann einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Energienutzung leisten, indem sie 

die Möglichkeiten des Planungsrechts mit Blick auf eine energiesparende effiziente Siedlungsentwick-

lung anwendet. Eine Innenentwicklung bzw. Nachverdichtung im Bestand ist der Ausweisung eines 

neuen Baugebiets „auf der grünen Wiese“ immer vorzuziehen. Eine an die Rahmenbedingungen vor 

Ort angepasste Verdichtung unterstützt die Ziele einer energieeffizienten Siedlungsentwicklung. Sied-

lungsbereiche mit einer höheren Bevölkerungsdichte können aufgrund des erhöhten Wärmebedarfs 

pro Flächeneinheit effizienter mit Wärmenetzen und auch kostengünstiger mit einem attraktiven  

ÖV-Angebot erschlossen werden. Der Grundsatz Innenentwicklung vor Außenentwicklung ist für 

Kommunen auch aus anderen Gründen ein Muss: Neue Baugebiete können zu Leerstandsproblemen 

im Ortskern führen. Leerstehende Einzelhandelsgeschäfte und Wohngebäude sind städtebaulich und 

für den Tourismus unattraktiv.  Und: Neue Baugebiete kosten Geld und ziehen Folgekosten vor allem 

für technische Infrastruktur nach sich. Kommunen können mehrere Strategien verfolgen, um den 

Innenbereich gezielt zu entwickeln: Diese reichen von  der Erfassung der gegebenen Strukturen, über 

Anreize wie Förderungen und einem Zuschuss zur Grundstücksbewertung bis hin zur aktiven und 

sehr wichtigen Beteiligung der Anwohner („Wie stellen Sie sich die weitere Entwicklung im Bereich 

„xyz“ vor?“) (Ostallgäu 2015). Wertvolle Hinweise zum Flächenmanagement finden sich z.B. auf der 

Seite des Bayerischen Landesamtes für Umwelt, das auch kostenlos einen Folgekosten-Schätzer   

bereitstellt (siehe Kapitel 5). Mit diesem kostenlosen Tool lässt sich schon zu Beginn der Planungen 

abschätzen, wann welche Infrastrukturkosten durch neue Wohnbaugebiete entstehen (LFU 2018).  
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Auch wenn der Energieverbrauch pro Quadratmeter bei Neubauten in den letzten Jahrzehnten stark 

gefallen ist, wirken der erhöhte Energiebedarf bei Herstellung von Baumaterialien und der steigende 

Wohnflächenbedarf pro Person (von 15m² auf 45m² innerhalb der letzten 60 Jahre) der Energieein-

sparung in Neubauten entgegen. Daher ist es angeraten bei der Planung auf die Wohnfläche pro   

Person (Einfamilien- vs. Mehrfamilienhäuser) zu achten sowie Bauherren auf die Herstellungsenergie 

unterschiedlicher Baustoffe aufmerksam zu machen, die in einem sinnvollen Verhältnis zum Energie-

effizienzgrad des Gebäudes stehen sollte.   

Für die Erstellung eines energieeffizienten und nachhaltigen Bebauungsplans müssen folgende   

Themen berücksichtigt werden (verändert nach Ostallgäu 2015): 

 Innenentwicklung vor Außenentwicklung: Reduzierung der Flächeninanspruchnahme und 

bedarfsgerechte, zurückhaltende Neuausweisung von Bauflächen (§ 1 a Abs. 2 BauGB).  

 Lage- und Bestandsaufnahme des Baugebiets: Schaffung kompakter Siedlungseinheiten so-

wie die dadurch erreichbare Reduzierung des Verkehrs. Diese Überlegung hat großen Einfluss 

auf mögliche solare Gewinne der Gebäude (Süd-/Nordhang), andere Witterungseinflüsse 

(z.B. Wind), die Verkehrsanbindung und die weitere Ortsentwicklung.  

 Besitzverhältnisse der Grundstücke: Sofern sich die Grundstücke in kommunalem Besitz be-

finden oder von der Kommune erworben werden können, stehen der Kommune zusätzliche 

Steuerungsmöglichkeiten (privatrechtliche Verträge) zur Verfügung. 

 Städtebauliche Dichte: Die Größe der geplanten Wohnhäuser hat Einfluss auf den zu erwar-

tenden Energieverbrauch und auf das Ortsbild. 

 Technischer Baustandard (z.B. definierte Unterschreitung der gesetzlichen Standards):  

Dieser hat großen Einfluss und sollte mit Sorgfalt definiert werden. Bestehenden Energienut-

zungsplänen / Energiekonzepten können Aussagen zu den technischen Baustandards, den 

Zielwerten für die Energieeinsparung bei den Gebäuden und zur Effizienz / Wirtschaftlichkeit 

eines vorzuschlagenden Energieversorgungssystems entnommen werden. 

 Energieversorgung: Hierbei ist auf die Effizienz der Versorgungsanlagen (z.B. Anteil KWK-

Anlagen) sowie den Anteil erneuerbarer Energien (z.B. Dach- oder Fassaden-Photovoltaik) zu 

achten, da diese den späteren Energieverbrauch maßgeblich beeinflussen. Des Weiteren soll 

an genügend Versorgungsflächen bei der Ausweisung geachtet werden. 

 Nachhaltige Bauweise: Ausgewogenes Verhältnis zwischen Wohnfläche, Einsatz energiein-

tensiver Baustoffe und Dämmungsgrad  

 Verfahrensauswahl: Das gewählte Verfahren für die Auswahl eines städtebaulichen Entwurfs 

(z.B. Wettbewerb, Aufbau auf bestehendem Entwurf) beeinflusst mögliche Alternativen.  

 

 

Für die Umsetzung kann die Checkliste Nr. 3.1. Zieldiskussion, Seite 34/35, verwendet wer-

den.  
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2.2. VORENTWURF UND DER UMWELTBERICHT  

Bei der Erstellung eines Vorentwurfs durch die Verwaltung kommt es darauf an sorgfältig zu arbei-

ten, da bei diesem Schritt die Meilensteine für den späteren Energiebedarf gelegt werden. Dabei ist 

es wichtig, die auf den Energiebedarf einflussnehmenden Parameter zu berücksichtigen:  

 Geometrie der Baukörper 

 Orientierung der Baukörper 

 Verschattung der Baukörper 

 Art und Anordnung der Versorgungseinrichtungen 

 Nutzung erneuerbarer Energien und nachhaltiger Baustoffe 

Daneben kann in dem parallel aufgestellten Umweltbericht auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit 

eingegangen werden. Grundsätzlich wird in dem Bericht eine Beschreibung und Bewertung der   

Umweltauswirkungen im positiven und negativen Sinne erwartet. Aber auch eine energieeffiziente 

Bauweise, der zu erwartende Energiebedarf der künftigen Bebauung und die positiven Auswirkungen 

durch Nutzung von erneuerbaren Energien (z.B. durch passive und aktive Nutzung der Solarenergie 

und die Möglichkeiten einer Wärmeversorgung mit niedrigen CO2-Emissionen) kann und soll hier 

untersucht und bewertet werden. 

Ein Weg für die erfolgreiche Umsetzung des Ziels kann sein, neben dem festgesetzten Aufstellungs-

verfahren (und der darin enthaltenen Öffentlichkeitsbeteiligung), schon früh die Öffentlichkeit mit 

einzubeziehen. Über Broschüren, Informationstafeln und -veranstaltungen kann die Akzeptanz und 

Umsetzungsbereitschaft aller Beteiligten erhöht werden (vergleiche auch Kapitel 2.7. Externe Fach-

beratung). 

 
Für die Umsetzung kann die Checkliste Nr. 3.3. Vorentwurf, Seite 36/37, verwendet werden.  

 

2.3. BEBAUUNGSPLAN UND STÄDTEBAULICHE VERTRÄGE 

Der Bebauungsplan bietet den rechtlichen Rahmen, um die beabsichtigte Ausgestaltung im städte-

baulichen Kontext rechtsverbindlich zu machen. Dabei ist zu beachten, dass Festsetzungen sowohl 

einen örtlichen Bezug als auch eine städtebauliche Relevanz benötigen. Im Bebauungsplan können 

ausschließlich in vier Bereichen Festsetzungen vorgeschrieben werden, die sich direkt oder indirekt 

auf eine energieeffiziente Planung auswirken. 

Im Bebauungsplan können vor allem durch die Festsetzungen des § 9 BauGB die gewünschten   ener-

getischen und Klimaschutzziele erreicht werden:  

 § 9 BauGB im Allgemeinen: indirekte Einflussnahme, zum Beispiel zu Art und Maß der bauli-

chen Nutzung, Baugrenzen oder Zuschnitt der Grundstücke.  

 § 9 Abs. 1 Nr.23b BauGB: direkte Einflussnahme: Nutzung von erneuerbaren Energien oder 

Kraft-Wärme-Kopplung. Erwünschte Gebäudestandards können hier nicht festgesetzt wer-

den, es kann nur ohne Rechtsverbindlichkeit darauf hingewiesen werden. In der Umweltprü-

fung können diese Standards allerdings behandelt werden. 
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Während dieser Phase der Aufstellung des Bebauungsplans sollten die folgenden einflussnehmenden 

Festlegungen getroffen werden, um die spätere Energienutzung des Quartiers in die gewünschten 

Bahnen zu lenken:  

 Festlegung der Art und des Maßes der baulichen Nutzung mit dem Ziel optimierter Kompakt-

heit.  

 Festlegung der Bauweise mit dem Ziel optimierter Orientierung und geringer gegenseitiger 

Verschattung.  

 Festlegung der Baugrenzen mit dem Ziel geringer gegenseitiger Verschattung (große Gebäu-

de in den Norden, Kleine in den Süden).  

 Festlegung der erlaubten Begrünung und Bepflanzung mit dem Ziel, Verschattung zu vermei-

den und das Kleinklima der Siedlung positiv zu begünstigen. 

 Festlegung der Nutzung regenerativer Energiesysteme.  

 Örtliche Bauvorschriften (Dach- / Fassadengestaltung, Gebäudetiefe).  

 Ggf. Festsetzung von Versorgungsflächen, -anlagen und -leitungen bei der Option auf Nah-

 / Fernwärmenutzung.  

 Ggf. Anschluss- und Benutzungszwang (wenn Nah- / Fernwärme).  

 Hinweis auf gewünschten (Dämm-) Standard der Gebäudehülle.  

Für Grundstücke, die im Besitz der Gemeinde sind, eröffnen sich durch städtebauliche Verträge (§ 11 

BauGB) weitere Möglichkeiten, eigene Ziele zu verfolgen. Durch Kaufverträge (BGB) können Kaufinte-

ressenten zu klimaschützender Bauweise verpflichtet werden (Ostallgäu 2015). Dadurch können die 

Planungsergebnisse und Zielvorstellungen der Kommune (z.B. bauliche Standards, effiziente        

Energieversorgung, Nutzung erneuerbarer Energien, Nutzung nachhaltiger Baustoffe) zur baulichen 

Realisierung gebracht werden.  

 

Für die Umsetzung kann die Checkliste Nr. 3.4. Bebauungsplan, Seite 38, verwendet  

werden.  

 

2.4. RECHTLICHE ABSICHERUNG 

Durch verschiedene rechtliche Festsetzungen gibt es einige Möglichkeiten in der Bauleitplanung 

Vorgaben für die energieeffiziente und nachhaltige Umsetzung / Bebauung zu platzieren. Leider lässt 

die Gesetzgebung noch immer großen Spielraum, sodass bezüglich mancher Faktoren nur Hinweise 

auf gewünschte Standards gegeben werden können. Als Festsetzungsmöglichkeit für Energieeffizienz 

und hinsichtlich der Nutzung regenerativer Energiequellen / Kraft-Wärmekopplung ist der § 9 Abs. 1 

Nr. 23 b vorgesehen. Dieser kann weitreichende Auswirkung haben (z.B. erhöhter Dämmstandard). 

Damit diese wegen erhöhter Baukosten nicht als ungerechter Eingriff ins Eigentum gesehen werden, 

sind flankierende Maßnahmen (Förderung, Beratung, Subvention) notwendig. Weitere weitreichende 

rechtliche Möglichkeiten sind durch den städtebaulichen Vertrag nach § 11 BauGB zu regeln. Dabei 

erfordert ein Satz Rechtsberatung: § 11 Abs. 2 Satz1 BauGB: „Die vereinbarten Leistungen müssen 

den gesamten Umständen nach angemessen sein“.     

In jedem Fall empfiehlt sich eine Rechtsberatung bei offenen Fragestellungen. 
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Detailinformationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen können Sie im Anhang unter 

Kapitel 2, „Rechtsvorschriften als Leitplanken“, ab Seite 28, finden.  

 

2.5. BAUPLANUNG UND AUSFÜHRUNG 

Als flankierendes Angebot der Gemeinde ist es sinnvoll in die Bauplanung schon früh eine externe 

Fachberatung mit einzubinden um die Ziele der Bauleitplanung zu unterstützen. (vgl. Kapitel 2.7.). 

Wichtig ist, dass die Ausführung technisch kontrolliert wird.  

2.6. INBETRIEBNAHME UND NUTZUNG 

Für die Inbetriebnahme und Nutzung der vorhandenen Anlagen empfiehlt sich die Einweisung der 

Nutzer durch Energieexperten. Dies stellt sicher, dass die vorhandenen Anlagen richtig genutzt    

werden und effizient laufen. Während der ersten Betriebsmonate sollten die Energiewerte aufge-

zeichnet werden, um eine Erfolgskontrolle der Maßnahmen zu haben. Auch diese Maßnahme kann 

als unterstützendes Angebot der Gemeinde zur Bauleitplanung eingesetzt werden. 

2.7. EXTERNE FACHBERATUNG PARALLEL ZUM VERFAHREN 

Europaweit sollen ab dem Jahr 2021 nur noch „Niedrigstenergiehäuser“ als Neubauten errichtet 

werden. Ein wichtiger Schritt erfolgte bereits mit der EnEV 2016, bei der die Ansprüche an die    

Energieeffizienz weiter verschärft wurden. Relativ schnell ändern sich die Vorschriften sowie die  

Förderkriterien dazu. Um die selbst gesteckten Ziele, nachhaltig und klimafreundlich zu bauen, auch 

trotz sich ändernder Rahmendbedingungen wirklich umsetzen zu können, ist es sehr wichtig, schon 

früh alle Beteiligten zu informieren, welche Möglichkeiten der Umsetzung es gibt und gemeinsam mit 

allen beteiligten Akteuren in die Planung zu gehen. Die externe Beratung in Form von z.B. Planungs- 

oder Ingenieurbüros muss auf verschiedenen Ebenen stattfinden (vgl. Abbildung 2): 
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Abbildung 2: :  Externe Beratung während der Planungs- und Durchführungsphase. Quelle: eigene Abbildung. 

 Beratung des Bauherren:  

 Bauherrenberatung und transparente Bürgerbeteiligung vom ersten Schritt der Planung 

an. Kontinuierliche und sachkundige Begleitung und Kontrolle der Bauprojekte von der 

Entwurfsphase bis zur Bauabnahme. Voraussetzung ist die klare vertragliche Vereinba-

rung einschließlich Anreizen bzw. Sanktionen.  

 Bauherrenstammtisch: Für Neubaugebiete wird empfohlen, in der Planungsphase         

Interessenten einen „Bauherrenbaustammtisch“ anzubieten. Dabei können sowohl ener-

getische Themen besprochen, als auch Details des Bebauungsplans allgemein erläutert 

werden. Zudem lernen sich die zukünftigen Nachbarn frühzeitig kennen. Die Unterstüt-

zung durch einen unabhängigen Energieberater, Fachingenieur oder Bauphysiker ist 

wünschenswert.  

 Fördermittel: Die Information der Bauherren über mögliche Fördermittel vereinfacht den 

Bauherren die Umsetzung ihres energieeffizienten / nachhaltigen Bauvorhabens.  

Kommunen oder kommunale Verbände können auch Förderprogramme aufstellen, die 

für energieeffizientes Bauen finanzielle Anreize schaffen. Ein Beispiel ist hier die Gemein-

de Pullach, die bereits seit einigen Jahren ein Förderprogramm durchführt (vgl. Kapitel 5). 

Daneben gibt es eine Zusammenstellung von energiebezogenen Fördermitteln für      

Bürger, Kommunen und Unternehmen. Die Auflistung wird von den Bayerischen Energie-

agenturen aktuell gehalten (vgl. Kapitel 5). Zudem besteht die Möglichkeit sich beim  

Klimaschutzmanagement des Landkreises über Fördermittel zu informieren und eine   

Liste mit Energieberatern aus der Umgebung zu erhalten.  

 Qualitätssicherung und Kontrolle: „Anwalt für die Energieeinsparung“ (Ostallgäu 2015):  

Unverzichtbar für eine qualitativ hochwertige Realisierung der Gebäude ist eine Kontrolle 

der Einhaltung von Vorgaben. Hilfreich ist es, eine verantwortliche Person zu benennen, 

die das Anliegen der Energieeinsparung während des gesamten Planungsprozesses      
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begleitet. Sonst besteht die Gefahr, dass auf dem Weg zum konkreten Projekt die Ziele 

sehr leicht verwaschen werden. Zur Kontrolle können gehören:  

 Prüfung der Planungsunterlagen  

 Begehungsrecht der Baustelle durch Kommune oder Dritte  

 Baustellenrundgang mit den Ausführenden  

 Stichprobenhafte Ausführungskontrolle auf der Baustelle (Übereinstimmung mit den 

Unterlagen, qualitative Detailausführung)  

 Intensive Kontrollen für einzelne Objekte (stichprobenhaft), z.B. Drucktest  

 Qualitätssicherung an externes Fachbüro auslagern  

 Kostenübernahme der Qualitätssicherung klären (z. B. Investor, Umlage auf Grund-

stückspreise, Fördermittel von Bund / Land)  

 Effiziente und kostengünstige Qualitätssicherung  

 Öffentlichkeitsarbeit: 

 Marketing: transparente Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit durch Infoveran-

staltungen, Informationsbroschüren, Internetauftritt, Darstellung der Vorteile für die 

Nutzer / Bauherren, Betonung der fortschrittlichen Außenwirkung der Kommune. 

 Kommunikation / Information: Es ist im Planungsprozess entscheidend, dass die Kom-

munikation von Entwicklungen richtig funktioniert. Wichtig dabei ist, dass die richtigen 

Informationen zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle vorliegen bzw. die entsprechen-

den Personen motiviert werden. Technisches und energetisches Know-how für die Auf-

stellung von Rahmenbedingungen ist meist vorhanden oder kann über Planungsbüros 

eingekauft werden. 

 Zusammenarbeit mit der Gemeinde 

 Planung des Energiekonzeptes: Zusammen mit einem Fachbüro und dem Planer sollte 

geklärt werden, ob für Neubaugebiete ein gemeinsames, umfassendes Energiekonzept 

evtl. mit zentraler Energieerzeugung sinnvoll ist und umgesetzt werden kann. 

 Information: Für die Planung eines nachhaltigen Bauprojektes ist es von Vorteil über die 

alternative, innovative Umsetzungsmöglichkeiten Bescheid zu wissen. Qualifizierte     

Planer und Fachbüros können hier mit Information und Best-Practice-Projekten zur Seite 

stehen und einen Blick über den Tellerrand ermöglichen. 

 Austausch: Der ständige Austausch während der Planung und Umsetzung zwischen  

Gemeinde und Berater stellt sicher, dass die gesetzten Ziele im Fokus bleiben. 

 

 

Für die Umsetzung kann die Checkliste Nr. 3.2. Beurteilungskriterien, Seite 36, Checkliste Nr. 

3.5. Vertrag / Einzelobjekt, Seite 38/39, und Checkliste Nr. 3.6. Umsetzung, Seite 40, ver-

wendet werden.  
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3. „BAUGEBIET UNTER DER  LUPE“ -  KRITERIEN FÜR EINE ENERGIEEFFIZIENTE UND 

KLIMASCHÜTZENDE BAULEITPLANUNG 

Aufgrund des hohen naturräumlichen Potentials bieten sich im Landkreis Miesbach generell die Nut-

zung von Solaranlagen an. Im Landkreis Miesbach ist der Wert der sogenannten Globalstrahlung mit 

1.157 kWh/m² mittlerer Jahressumme sogar etwas höher als im gesamtdeutschen Mittel und bietet 

damit gute Voraussetzungen für eine vielfältige Nutzung. Die solare Energie kann sowohl in Wärme 

(über Solaranlagen zur Warmwasseraufbereitung und Heizungsunterstützung) als auch in Strom 

(über Photovoltaik-Anlagen) umgewandelt werden. Die niedrigsten Werte treten aufgrund der gerin-

geren Sonnenscheindauer und der häufigeren Bewölkung am Gebirgsrand generell in den Tallagen im 

Süden und Südosten des Landkreises auf. Dennoch übersteigen auch diese Werte mit Minimum 

1.130 kWh/m² den bundesweiten Mittelwert von 1.055 kWh/m², weshalb das gesamte Gebiet des 

Landkreises Miesbach aufgrund der Globalstrahlung als geeignet für die Nutzung von Solarenergie 

einzustufen ist. Wie viel der eintreffenden Energie dabei tatsächlich genutzt werden kann, hängt von 

vielen Faktoren ab, darunter der Anlagenwirkungsgrad und der regional und saisonal unterschiedli-

che Einfallswinkel der Sonne (Hofer et al. 2016, INOLA-Arbeitsbericht Nr. 3). Viele Faktoren wie die 

Orientierung der Baukörper, Aufbau des Baugebiets mit niedrigen Gebäuden im Süden und höheren 

im Norden, oder die Verschattung können durch eine geschickte Bauleitplanung beeinflusst werden. 

Hierfür gibt es klare Beurteilungskriterien.  

Beurteilungskriterien dienen zur Prüfung von Bauleitplänen auf ihre Energieeffizienz und Nachhaltig-

keit. Im Besonderen haben diese (vgl. Abbildung 3) Einfluss auf die Ausarbeitung von Bebauungsplä-

nen. In einem frühen Stadium der Aufstellung von Bauleitplänen soll die Erfüllung der Kriterien mit 

Hilfe der Checkliste Nr. 3.2. Beurteilungskriterien, S. 36, untersucht werden. Diese werden bei der 

Beauftragung von bauleitplanerischen Bestandteilen zugrunde gelegt.  

Beim Versuch einer rein „energetischen“ Betrachtungsweise kommt es immer wieder vor, dass sich 

die verschiedenen energetischen Überlegungen und Empfehlungen gegenseitig widersprechen oder 

sogar ausschließen. So bewirkt z.B. eine flache Dachneigung ein günstigeres A/V-Verhältnis (Oberflä-

che zu Volumen-Verhältnis) und reduziert damit Energieverluste im Winter. Dagegen ist eine steilere 

Dachneigung für die Ausnutzung solarer Strahlungsenergie (Solarthermie / Photovoltaik) von Vorteil. 

Hier ist immer eine Einzelfallentscheidung unter Berücksichtigung der Situation (Lage, Ausrichtung, 

Dämmstandard, städtebaulicher Situierung etc.) erforderlich. Durch die Nutzung erneuerbarer   

Energien wird direkt Einfluss auf den CO2-Ausstoß und somit auf den Klimaschutz genommen. Positiv 

beeinflusst werden kann dies durch die richtige Orientierung der Gebäudekörper, die Dachneigung 

(aktive Solarenergienutzung) sowie die Vorgabe der Nutzung erneuerbarer oder CO2-armer Energie-

träger. Eine weitere positive Beeinflussung der klimafreundlichen Bauweise kann durch den Hinweis 

erfolgen, dass die Verwendung nachhaltiger Baumaterialien erwünscht ist. 

Prinzipiell zu berücksichtigen ist der mögliche Grauenergieanteil bei einem technologisch und bau-

technisch hochmodernen Neubau. Zur Herstellung vieler neuer Baustoffe wird sehr viel Energie   

benötigt. Daher sollte darauf geachtet werden, dass die verwendeten Baustoffe mit möglichst gerin-

gem Energieaufwand hergestellt werden können, sodass der Neubau in der Gesamtbetrachtung „Bau 

und Betrieb“ eine positive Energiebilanz aufweisen kann. 
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Die Abbildung 3 fasst Kapitel 3 graphisch zusammen. Die aufgeführten Kriterien werden im Folgen-

den näher ausgeführt. 

 

 

Abbildung 3: Beurteilungskriterien für eine energieeffiziente und nachhaltige Bauleitplanung. Quelle: eigene Abbildung. 

 

Für die Umsetzung kann die Checkliste Nr. 3.2. Beurteilungskriterien für eine energieeffizi-

ente und nachhaltige Bauleitplanung, Seite 36, verwendet werden.  

 

3.1. GEBÄUDE 

Im Folgenden wird die Rolle von nachwachsenden Rohstoffen, der Geometrie und der Orientierung 

von Baukörpern erläutert. 

3.1.1. NACHWACHSENDE ROHSTOFFE ALS BAUSTOFF 

Besonders für die Umsetzung von nachhaltigen Bauvorhaben sollte auf die Wahl der Baustoffe     

geachtet werden - allerdings gibt es keine Möglichkeit, den Bau mit nachwachsenden Baustoffen 

vorzuschreiben. Die bayerischen Umweltrichtlinien verlangen, dass „der Baustoff Holz - seinen   

technischen und ökologischen Eigenschaften entsprechend - gleichberechtigt in die Planungsüberle-

gungen einzubeziehen“ (STMB 2018) ist. Mittlerweile können durch die Weiterentwicklung von  

Baumaterialien beachtliche Anteile an nachhaltigen und klimafreundlichen Baustoffen verwendet 

werden. Der Einsatz natürlicher Baustoffe in bedeutenden Größenordnungen stellt eine beachtens-

werte CO2-Senke dar. Die Ökobilanz über den gesamten Lebenszyklus ist durchweg positiv. Das    

Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen lässt Architekten und Ingenieuren weitgehende gestalteri-

sche Freiheiten und eröffnet der Baukultur neue Perspektiven.  

Die Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen liegt nach IWU (2008) im Bereich Wohnungsbau im 

Jahr 2008 bei 14 Prozent, der Einsatz von Naturdämmstoffen bei ca. vier Prozent vom Gesamtmarkt, 
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die Herstellung von Bodenbelägen bei sechs Prozent und die Anwendung von „Lacke und Farben“ bei 

rund drei Prozent. Der Trend bei dem Einsatz von Baustoffen aus nachwachsenden Rohstoffen ist 

jedoch steigend.  

Baustoffe aus nachwachsenden Rohstoffen bieten sich als Dämmstoffe und Wandmaterialien mit 

niedrigen Wärmedurchgangswerten an. Neben dem konstruktiven Baustoff Holz steht ein umfangrei-

ches Sortiment an Dämmstoffen, Ausbaustoffen und Anstrichsystemen zur Verfügung (FNR 2018): 

 Holz gehört zu den ältesten und universellsten Baustoffen der Menschheit. Holz hat als    

Baustoff eine lange Tradition im Oberland. An diese Baukultur kann angeknüpft werden.  

Bei der Holzverarbeitung ist als wichtigster Schritt die Wahl der richtigen Holzart für den    

jeweiligen Zweck zu nennen. Entscheidend sind die Ansprüche an die Gebrauchstauglichkeit, 

gestalterische Aspekte und natürlich die Kosten. Holzprodukte werden in der Regel mit ver-

gleichsweise geringem Energieaufwand hergestellt. Jedes Stück Holz, das für den Hausbau, 

für Möbel und andere langlebige Produkte genutzt wird, wird zu einem CO2-Speicher. So 

werden z.B. bei der Herstellung von Holzsystemwänden für ein durchschnittliches Einfamili-

enhaus mindestens 15 Tonnen Kohlendioxid weniger emittiert als bei Ziegelmauerwerk mit          

vergleichbarer Wärmedämmung (IWU 2008). 

 Naturdämmstoffe werden aus Flachs, Hanf, Hobelspänen, Holzfasern, Kork, Roggen, Schaf-

wolle, Schilfrohr, Strohballen, Wiesengras oder Zellulose hergestellt.  

 Bodenbeläge gibt es aus Holz, Linoleum oder Kork. Teppiche bestehen aus Naturfasern    

(Kokos, Sisal, Baumwolle, Seegras, Jute, Papier-Zellulose), Schafwolle oder Ziegenhaar.  

 Bei Naturfarben unterscheidet man zwischen Lacken, Lasuren, Ölen, Wachsen und Wandfar-

ben. Die Pigmente bei diesen Produktgruppen sind Erd- und Mineralpigmente bzw. organi-

sche Tier- und Pflanzenfarbstoffe. Die Bindemittel bestehen z.B. aus Leinöl, Kasein, natürli-

chen Harzen oder Schellack, die Lösemittel aus Alkoholen, Ölen, Terpenen oder Isoaliphaten.  

 Viele Tapeten bestehen primär aus Papier und damit aus nachwachsenden Rohstoffen,    

häufig enthalten sie darüber hinaus aber auch synthetische Zuschläge.  

 Auch die Bekleidung einer Wand mit Holz ist möglich. Holzbekleidungen bestehen aus Mas-

sivhölzern oder Holzwerkstoffen, z.B. mit unbehandelter, lasierter, geölter oder gewachster 

Oberfläche.  

 Faserputze (Baumwollputze oder Flüssigtapeten) enthalten Fasern und Flocken von Baum-

wolle und Zellulose sowie aus Textilfasern wie Viskose, Leinen, Hanf oder Jute.  

Zu den Naturputzen gehören außerdem Lehm- und Kalkputze auf mineralischer Grundlage, 

die nicht aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen.  

 

Bei den Beispielen unter Nr. 4.1, Seite 41/42, und Nr. 4.3, Seite 44, werden in unterschiedli-
cher Weise vor allem Holz als nachhaltiger Baustoff eingesetzt. 

3.1.2. KOMPAKTHEIT UND GEBÄUDEFORM 

Grundsätzlich empfehlen sich eher kompakte Baukörper. Bei der Festlegung der Gebäudekompakt-

heit wird der Grundstein für den späteren Energieverbrauch gelegt. Je geringer die kostenintensive 

Außenhülle eines Gebäudes im Vergleich zu seinem Volumen (A/V-Verhältnis, siehe Abbildung 4) ist, 
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umso wirtschaftlicher ist ein Gebäude. Zur Verringerung des Wärmebedarfs eines Gebäudes trägt 

neben der Gebäudeform und Kompaktheit auch die Ausführung der Gebäudehülle bei (z.B. Dachnei-

gung, Passivhausstandard).  

ZIEL 

 Optimale Kompaktheit mit geringstmöglichem Heizwärmebedarf. 

NEBENEFFEKTE 

 Reduzierung der Baukosten 

 Reduzierung der Betriebs- und Unterhaltskosten. 

 

Abbildung 4: Kompaktheit der Gebäudeform. Quelle: Oberste Baubehörde 2010. 

 

FAUSTREGEL BEI FÜR DIE ERLANGUNG GRÖSSTER KOMPAKTHEIT:  

Tabelle 1: Faustregel zur Erhaltung des größten Kompaktheitsgrades bei Gebäuden. Quelle: verändert nach Oberste Baubehörde 2010. 

Gebäudeart A/V Verhältnis 

Mehrfamilienhaus, 
Reihenhaus 

Günstiges A/V-Verhältnis zwischen 3 und 5 Geschossen 

Bei weniger als 2 bis 3 Geschossen: deutlicher Anstieg des A/V-Verhältnisses 

Bei mehr als 5 bis 6 Geschossen: keine wesentliche Verbesserung des A/V-
Verhältnisses: Unter 20 bis 30 m: deutlicher Anstieg des A/V-Verhältnisses; Über 50 
bis 60 m: keine wesentliche Verbesserung des A/V-Verhältnisses       

Länge: günstiges A/V-Verhältnis zwischen 30 und 50 m Gebäude- / Zeilenlänge 

Tiefe: günstige Bautiefe 10 bis 12 m 

Doppelhaus, Einfa-
milienhaus 

Gebäudegrundriss Länge/Tiefe: 1/1 bis 3/2 

Gebäudehöhe: zwei Vollgeschosse plus Dachgeschoss 

Dachform: günstige Dachformen sind Flachdächer, sowie Tonnen- / Pult- und Sattel-
dächer 

Besonders gut geeignete Dachneigung für solare Nutzung über die strahlungsstarken 
Monate: 29° (im Landkreis maximale Dachneigungen bis 26° in örtlichen Gestaltungs-
satzungen festgeschrieben;  ausnahmsweise sollten steilere Dachneigung zugelassen 
werden) 

Zergliederung 
Versatz, Vor- und Rücksprünge, Dacheinschnitte und -aufbauten sowie integrierte 
Garagen möglichst vermeiden! 
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RECHTLICHE FESTSETZUNGSMÖGLICHKEITEN 

 § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB (Stellung der Gebäude / Bauweise) 

 § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit Art. 81 BayBO (Örtliche Bauvorschriften, z.B. Dachform) 

 § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit Art. 81 Abs. 2 BayBO (gestalterische Anforderungen, z.B. Dachfens-

ter) 

 

 

Für die Umsetzung kann die Checkliste Nr. 3.3. (Vor-)Entwurf, Seite 36/37, und Nr. 3.4. Be-

bauungsplan, Seite 38 verwendet werden.  

Unter Nr. 4.1., Seite 41/42, ist ein Beispiel zum Kriterium Kompaktheit zu finden. 

 

3.1.3. BAUKÖRPERAUSRICHTUNG UND SOLARE OPTIMIERUNG 

Die solare Optimierung ist für die passiven solaren Einträge (z.B. die Sonneinstrahlung durch Fenster 

in ein Gebäude, die zur Erwärmung der Räumlichkeiten beiträgt) zur Senkung des Herzwärmebedarfs 

wichtig. Ebenfalls zu berücksichtigen ist die Baukörperausrichtung in Hinblick auf eine optimale    

aktive Nutzung der Sonnenenergie mittels Solarthermie (Warmwasser, Heizungsunterstützung) und 

Photovoltaik (Stromerzeugung). Die Baukörperausrichtung spielt dafür eine wichtige Rolle, ebenso 

wie die Gebäudeabstände zueinander. Auch die Anordnung der Räume im Gebäude hat Einfluss auf 

die (passiven) solaren Einträge. 

Für jeden Neubau sollten die optimalen Voraussetzungen zur Erzeugung von Strom und Wärme vor 

Ort geschaffen werden. Bei ungünstiger Ausrichtung und Dachneigung im Vergleich zur optimalen 

Disposition fällt der Ertrag einer Solarthermieanlage um 10 bis 15 Prozent geringer aus.   

ZIEL 

 Senkung des Heizwärmebedarfs 

 Optimale aktive solare Nutzung (Photovoltaik, Solarthermie) 

FAUSTREGEL 

 Ausrichtung der Hauptfassade nach Süden (bei Ost-, Westfenster 60 Prozent; Nordfenster 

38 Prozent nutzbare solare Einstrahlung im Vergleich zu Südfenstern). 

 Auf die ausreichende Belichtung und Belüftung von Aufenthaltsräumen muss geachtet wer-

den. Vorsicht vor zu hohen internen Wärmelasten, durch passive solare Einträge. 

 Mit steigendem Dämmstandard eines Gebäudes nehmen die solaren Gewinne in absoluten 

Zahlen geringfügig ab. Das Verhältnis zwischen solaren Gewinnen und Heizwärmebedarf  

verbessert sich. 

RECHTLICHE FESTSETZUNGSMÖGLICHKEITEN 

 § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB (Stellung der baulichen Anlage) 

 

Für die Umsetzung kann die Checkliste Nr. 3.3. (Vor-)Entwurf Seite 36/37, und Nr. 3.4. Be-

bauungsplan, Seite 38, verwendet werden.  

Bei den Beispielen unter Nr. 4.2., Seite 43, und Nr. 4.3., Seite 44, wurde insbesondere auf 

die Ausrichtung der Gebäude zur solaren Optimierung geachtet. 
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3.2. UMGEBUNG 

3.2.1. BEBAUUNGSDICHTE 

Ziel ist die Schaffung kompakter Siedlungseinheiten. Dabei müssen Kriterien wie ein geringerer    

Flächenverbrauch und ausreichende Abstände für die Maximierung solarer Erträge der Gebäude 

abgewogen werden.  

ZIEL 

 Niedrigerer Heizwärmebedarf 

 Schaffung kompakter Siedlungseinheiten 

FAUSTREGEL 

 Hoher Anteil gebundener Baukörper (Reihenhaus, Mehrfamilienhaus).  

 Durch geringere Außenwandflächen reduzieren sich - neben dem Heizwärmeverlust - die 

Kosten für Dämmung etc.  

 Abstände der Gebäude in Bezug auf die Höhe optimieren.  

 Kompakte, gebundene Baukörper sind dann sinnvoll, wenn die solaren Bedingungen nicht 

optimal sind (siehe dazu auch Kapitel 3.1.3.). 

 

  

Abbildung 5: Vergleich der Gebäudeabstände einer Zeilenbebauung bei gleichbleibender baulicher Dichte im Hinblick auf die Beson-

nungsverhältnisse. Quelle: Oberste Baubehörde 2010. 

RECHTLICHE FESTSETZUNGSMÖGLICHKEITEN 

 § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB (Stellung der Gebäude / Bauweise) 

 § 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB (Mindestmaß für Größe, Breite und Tiefe der Baugrundstücke; 

Höchstmaße für Wohnbaugrundstücke) 

 

 

Für die Umsetzung kann die Checkliste Nr. 3.2. Beurteilungskriterien, Seite 36, und Nr. 3.4. 

Bebauungsplan, Seite 38, verwendet werden.  

Bei dem Beispiel unter Nr. 4.4., Seite 45/46,  wurde durch Mehrgenerationenwohnen und 

kompakte Siedlungseinheiten auf die Bebauungsdichte geachtet. 
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3.2.2. VERSCHATTUNG 

Verschattung durch Gebäude 

Hier haben die Gebäudehöhe, der Abstand der Gebäude zueinander sowie die Dachformen Einfluss 

auf die Verschattung. Die Verschattung von Gebäuden spielt nicht nur für passive Lichtverhältnisse 

im Gebäude eine Rolle, sondern auch für aktive solare Nutzung eines Gebäudes. 

ZIEL 

 Keine oder geringstmögliche gegenseitige Verschattung von Gebäuden. 

FAUSTREGEL 

 Je geringer das Verhältnis zwischen der schattenwerfenden Kante und der Solarfassade zur 

Höhe der schattenwerfenden Kante, desto höher der Verschattungsanteil.  

 > 2,5 m Höhe der schattenwerfenden Kante: überwiegend Verschattungsfrei 

 < 2,5 m Höhe der schattenwerfenden Kante: genauer prüfen, Optimierungsbedarf 

 Hohe Gebäude mit langem Schattenwurf im Norden, mit Ost-West-Orientierung positionie-

ren. 

 

  

Abbildung 6: Links: Auswirkung der Dachform auf einen Gebäudeabstand ohne Verschattung. Rechts:  Auswirkung der Gebäudehöhe auf 

einen Gebäudeabstand ohne Verschattung zum Zeitpunkt der Wintersonnenwende bei dem niedrigsten Einstrahlungswinkel im Jahr. 

Quelle: Oberste Baubehörde 2010. 

RECHTLICHE FESTSETZUNGSMÖGLICHKEITEN 

 § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB (Maß der baulichen Nutzung, u. a. auch Höhe der baulichen Anlage) 

 § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB (überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksfläche) 

 § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit Art. 81 Abs. 2 BayBO (gestalterische Anforderungen, z.B. Dachform 

und Firstrichtungen) 

Verschattung durch Topographie 

Die Verschattungswirkung durch topographische Gegebenheiten ist abhängig von der Höhendiffe-

renz zwischen Baugebiet und Gelände sowie der Orientierung des Grundstücks. Gebäude auf der 

Nordseite von Hügeln oder Bergen, sind aufgrund der Verschattungsproblematik ungünstig.  

ZIEL 

 Möglichst geringe Verschattung zur Maximierung der solaren Einträge 
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FAUSTREGEL 

Eine Nordhanglage erfordert größere Gebäudeabstände als eine Südhanglage. Die Verschattungswir-

kung ist dabei abhängig vom Abstand der schattenwerfenden Kante und der Höhe des Nachbarge-

bäudes (Baunetz Wissen 2017): 

 Verschattungsgrad bei geschlossenen Gebäudezeilen: Als Kennwert sollte der Abstand    zwi-

schen der schattenwerfenden Kante und der Solarfassade (A) mindestens das 2,7-fache der 

Höhe der Verschattungskante (H) betragen. Dabei ist zu beachten, dass eine Vergrößerung 

des A/H-Verhältnis über 3,5 keine wesentliche Zunahme der Solargewinne ergibt. 

 Verschattungsgrad bei Einzelgebäuden: Bei Einzelgebäuden ist der Verschattungsgrad vom 

A/H-Verhältnis, von der Länge der Baukörper und dem Abstand der Gebäude abhängig. Als 

Kennwert sollte das A/H-Verhältnis mindestens das 2,4-fache der schattenwerfenden Kante 

betragen. 

 

Abbildung 7: Verschattungswirkung. Quelle: Oberste Baubehörde 2010. 
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RECHTLICHE FESTSETZUNGSMÖGLICHKEITEN 

 § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB (Maß der baulichen Nutzung, u. a. auch Höhe der baulichen Anlage) 

 § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB (überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksfläche) 

 § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit Art. 81 Abs. 2 BayBO (gestalterische Anforderungen, z.B. Dachform 

und Firstrichtung) 

 § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB (Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind und ihre Nutzung) 

Verschattung durch Vegetation 

Einfluss haben die Abstände zum Gebäude, die Größe, Wuchsform sowie die Art, Dauer und der  

Zeitpunkt der Belaubung. So halten Bäume mit kurzer Belaubungsdauer keine solare Einstrahlung 

während der Heizperiode ab. Empfehlungen für geeignete Baumarten können bei der unteren Natur-

schutzbehörde im Landratsamt eingeholt werden.  

ZIEL 

 Möglichst geringe Verschattung zur Maximierung der solaren Einträge. 

FAUSTREGEL 

Zur Erhaltung möglichst geringer Verschattung der Gebäude muss ein gewisser Abstand der Bepflan-

zung zur Fassade eingehalten werden:  

 Einzel stehende Nadelbäume: Mindestabstand der 2-fachen arttypischen zu erreichbaren 

Baumhöhe 

 Baumgruppen von Nadelbäumen: Mindestabstand der 2,7-fachen arttypischen zu erreichba-

ren Baumhöhe 

 Einzel stehende Laubbäume: Mindestabstand der 1,5-fachen arttypischen zu erreichenden 

Baumhöhe 

 Geschlossene Baumreihen von Laubbäumen: 2-facher Mindestabstand der arttypischen zu 

erreichenden Baumhöhe 

 

Abbildung 8: Abstand der Bepflanzung zur Fassade in Abhängigkeit von der Wuchshöhe. Quelle: Oberste Baubehörde 2010. 
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RECHTLICHE FESTSETZUNGSMÖGLICHKEITEN 

 § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB (überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksfläche) 

 § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB (Anpflanzgebot)  

 

3.3. VERSORGUNG 

3.3.1. INFRASTRUKTURELLE ANBINDUNG 

Durch eine Siedlungsentwicklung, die die Belange einer modernen Mobilität berücksichtigt („Ort der 

kurzen Wege“) kann ein wesentlicher Beitrag zur CO2-Reduzierung geleistet werden.  

Insoweit wird auch Rückgriff genommen auf die Ergebnisse und Empfehlungen des Strukturgutach-

tens aus dem Juli 2018, das im Auftrag des Planungsverbandes Region Oberland erstellt wurde,    

insbesondere auf die darin entwickelten Leitlinien und den Maßnahmen in den Handlungsfeldern 

Siedlungs- und Standortentwicklung. Eine wichtige Handlungsempfehlung ist die Konzentration der 

Entwicklung möglichst auf die Hauptorte der Gemeinden. Laut Gutachten „zeigt sich, dass Baurecht 

im Zuge von Bauleitplanverfahren oft dort geschaffen wird, wo Flächen verfügbar sind. Das Kriterium 

der verkehrlichen Erreichbarkeit wird in dem Wachstumsdruck ausgesetzten Oberland vielerorts 

nachrangig eingestuft“ (Strukturgutachten Oberland, 2018, S. 266). Als Leitlinien empfiehlt das Gut-

achten deshalb eine Verkehrsvermeidung durch Innen- vor Außenentwicklung bei Wohnen, Gewerbe 

und Einzelhandel sowie die Stärkung der Siedlungsentwicklung an den Schienenverkehrswegen und 

Achsen mit gutem ÖPNV (ibid, S. 267). Hier kann die Bauleitplanung einen wichtigen Beitrag dazu 

leisten zum einen Verkehr zu vermeiden und zum anderen den notwendigen Verkehr umweltverträg-

lich abzuwickeln.  

Zu bedenken, prüfen und zu lösen sind insbesondere folgende Aspekte:  

 Anbindung und mögliche Optimierung an das bestehende Straßen- und Wegenetz, d.h. nicht 

für den MIV, sondern auch den Fußgänger- und Radverkehr insbesondere auch im Hinblick 

auf die Schnittstellen mit dem ÖPNV und SPNV 

 Erreichbarkeit von Versorgungseinrichtungen, wie z.B. Einzelhandel und Gastronomie 

 Erreichbarkeit von Infrastruktureinrichtungen, wie z.B. Schulen, Kindertagesstätten und Frei-

zeiteinrichtungen  

 Anbindung an den ÖPNV und SPNV 

 Berücksichtigung ausreichender Ladeinfrastruktur für Elektromobilität  

 Flächen für moderne Mobilitätsformen, z.B. Car- & Bike-Sharing 

Rechtliche Grundlage stellt z.B. Art. 9 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 BayStrWG dar, der bestimmt, dass die 

Gemeinden als Träger der Straßenbaulast für die Ortsstraßen die Straßen in einen „dem gewöhnli-

chen Verkehrsbedürfnis und den Erfordernissen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung genügen-

den Zustand zu bauen und zu unterhalten“ und dabei „die allgemein anerkannten Regeln der Bau-

kunst und Technik zu beachten.“  

 

Für die Umsetzung kann die Checkliste Nr. 3.3. (Vor-)Entwurf, Seite 36/37, und Nr. 3.4. Be-

bauungsplan, Seite 38, verwendet werden.  
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Unter letzteren sind für den MIV und ÖPNV die "Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen" (FGSV 

2006) zu zählen und entsprechend zu berücksichtigen sowie für den MIV bei der Ausweisung von 

Stellplätzen die „Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs“ (FGSV 2005) wie auch ferner die 

Berücksichtigung ausreichender Ladeinfrastruktur für Elektromobilität und Flächen für moderne Mo-

bilitätsformen, z.B. Car- & Bike-Sharing. Immer wichtiger wird diesbezüglich bei der Anlage von Fuß- 

und Radwegverbindungen eine Berücksichtigung der „Empfehlungen für Radverkehrsanlagen“ (FGSV 

2010), herausgegeben von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Arbeitsgrup-

pe Straßenentwurf (Ausgabe 2010), insbesondere hinsichtlich der Gestaltung von Übergängen in 

bereits bestehenden Gebieten und vor allem bei der Prüfung quantitativ und qualitativ ausreichen-

der Abstellmöglichkeiten.  

3.3.2. ENERGIEVERSORGUNG UND -ERZEUGUNG 

Die Wahl der Energieversorgung und -erzeugung ist abhängig von der Größe des Wärmebedarfs und 

den Siedlungsstrukturen, wie auch den örtlichen Standortbedingungen. Demnach können zentrale 

und dezentrale Energieversorgungen wirtschaftlicher sein. Im Sinne einer nachhaltigen Siedlungs-

entwicklung gilt es, den Einsatz erneuerbarer Energieträger aus der Umgebung zu untersuchen und 

zu nutzen. 

Die erneuerbare Energieerzeugung ist sehr variantenreich. Sie reicht über die Nutzung der solaren 

Energie in Form von solarthermischen Anlagen zur Wärmeerzeugung und der Photovoltaik zur 

Stromerzeugung, über den Einsatz von Wärmepumpen bis zu Feuerungsanlagen mit regenerativen 

Brennstoffen (Holz in Form von Hackschnitzel, Pellets, Stückholz etc.). So besteht im Bereich Wald-

holz noch ein erhebliches Potential im Landkreis Miesbach, das zur Wärmeerzeugung genutzt werden 

könnte (Hofer et al. 2016). Eine effiziente Form Strom und Wärme zu erzeugen, stellen Blockheiz-

kraftwerke dar. Diese können neben dem Betrieb mit Erdgas oder Biogas inzwischen auch in Verbin-

dung mit Holzvergasern betrieben werden. 

Die einzelnen Kriterien werden im Folgenden hinsichtlich Energieeffizienz näher beschrieben und es 

wird auf ihre städtebaulichen Kontexte sowie rechtliche Umsetzungsmöglichkeiten hingewiesen. 

 

Für die Umsetzung kann die Checkliste Nr. 3.3. (Vor-)Entwurf, Seite 36/37, und Nr. 3.5. Ver-

trag / Einzelobjekt, Seite 38/39, verwendet werden.  

 

ZENTRALE ENERGIEVERSORGUNG UND -ERZEUGUNG 

Die Effizienz von Energieversorgungseinrichtungen steigt mit zunehmender kontinuierlicher Wärme-

nachfrage und der Zahl der Wärmeabnehmer in direkter Nähe zum Wärmeerzeuger.  

Zentrale Versorgungsstrukturen mit Wärmenetzen sind besonders frühzeitig auf ihre Wirtschaftlich-

keit zu überprüfen. Da zentrale Versorgungseinrichtungen für einen wirtschaftlichen Betrieb eine 

effiziente Auslastung und einen konstanten Energiebedarf erfordern, ist es sinnvoll, im technischen 

Gesamtkonzept die ergänzende Nutzung von Photovoltaik und Solarthermie, sowie den verringerten 

Energiebedarf von Niedrigenergiegebäuden zu betrachten. 
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ZIEL 

 Schaffung einer möglichst nachhaltigen Energieerzeugung durch erneuerbare Energien, auch 

mit Energieträgern aus der näheren Umgebung. 

FAUSTREGEL 

Die zentrale Energieversorgung und -erzeugung ist eher geeignet bei Mehrfamilien- und Reihenhäu-

sern oder in Verbindung mit anderen größeren Wärmeabnehmern. Im Landkreis Miesbach gibt es 

diverse Anlagen verschiedener Größe. Die meisten dieser Anlagen sind mit Hackschnitzel befeuerte 

Wärmenetze. Näher beschrieben werden einige davon in den Beispielen dieses Dokuments und auf 

der Klimaschutzseite des Landratsamtes Miesbach. Es kommen zur Verwendung in zentralen Versor-

gungen aber vielfältige Technologien in Frage: 

 Heizwerke, mit Hackschnitzel oder anderer Biomasse befeuert (vgl. Beispiel Nr. 4.4 Seite 

45/46) 

 Blockheizkraftwerke (BHKW) mit (Bio-) Gas befeuert (auch mit Holzgas möglich) 

 Größere Solarthermieanlagen zur Wärmeerzeugung (vgl. Beispiel Nr. 4.3. Seite 44) 

 Photovoltaikanlagen mit möglichst großer Eigennutzung der produzierten Energie 

 Perspektivisch könnten auch Quartierspeicher eine Rolle spielen, die auf lokaler Ebene, also 

dezentral, die Stromerzeugung, z.B. aus Photovoltaikanlagen, und den Stromverbrauch aus-

gleichen. 

https://www.landkreis-miesbach.de/%C3%96kologie/Natur-und-Umwelt/Klimaschutz/Gutes-Beispiel-Klimaschutz
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Abbildung 9: Investitionskosten pro Gebäudeeinheit für unterschiedliche Wärmeversorgungsanlagen bei einem Energiebedarf nach 

EnEV 2009 für Nürnberg, Kornburg Nord (inkl. Einspeisevergütung und BAFA Marktanreizprogramm). Quelle: Oberste Baubehörde 2010. 

Im Wärmenetz treten Wärmeverluste auf, weil die Leitungen selbst wärmer sind als beispielsweise 

das umgebende Erdreich. Die Wärmeverluste sind umso höher, je größer die Temperaturdifferenz 

bzw. je länger das Leitungsnetz ist. Es ist deshalb sinnvoll, die Vorlauftemperatur des Wärmenetzes 

möglichst gering zu halten. Sie wird maßgeblich durch den Bedarf der Verbraucher bestimmt. Bei 

Gebäuden mit guter Wärmedämmung und großen Heizflächen sind geringere Temperaturen ausrei-

chend. Für kleinere Wärmenetze in Verbindung mit Niedertemperatursystemen ist besonders die 

Nutzung von erneuerbaren Energien wie z.B. Solarenergie, Erdwärme und Grundwasser geeignet. 

Aufgrund der Leitungswärmeverluste und der Investitionskosten für das Wärmenetz, ist ein sinnvol-

les Verhältnis zwischen Netzlänge und genutzter Wärmemenge erforderlich. Ein Wärmenetz ist umso 

wirtschaftlicher, je höher die genutzte Wärmemenge pro Trassenmeter des Wärmenetzes ist.   
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RECHTLICHE FESTSETZUNGSMÖGLICHKEITEN 

 § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB (in aller Regel öffentliche Versorgung, daraus erfolgt jedoch nicht  

eine Verpflichtung zur Nutzung, dies kann nur über städtebauliche Verträge oder kommunale 

Satzungen um Anschluss- und Benutzungszwang erfolgen) 

DEZENTRALE ENERGIEVERSORGUNG UND -ERZEUGUNG 

Dezentrale erneuerbare Energieerzeugung in einzelnen Gebäuden ist vielfältig. Zum Einsatz kommt 

häufig die Nutzung der Sonne in Form von Solarthermie und Photovoltaik, sowie Wärmepumpen und 

kleinen Biomassefeuerungen. 

ZIEL 

 Schaffung einer möglichst nachhaltigen Energieerzeugung durch erneuerbare Energien, auch 

mit Energieträgern aus der näheren Umgebung. 

FAUSTREGEL 

Eine dezentrale Energieversorgung und -erzeugung ist eher geeignet für Einfamilien- und Doppelhäu-

ser. Verwendung finden:   

 Sonnenenergie zur Strom und Wärmeversorgung 

 Wärmepumpen 

 Kleine Blockheizkraftwerke (BHKW) mit Gas 

 Pelletheizungen 

 Scheitholzheizungen 

Bei der Solarthermie ergeben sich abhängig von der Nutzung verschiedene Anforderungen: 

 Bei der Heizungsunterstützung: Zur Beheizung in den Wintermonaten eher steile Neigungs-

winkel, da die Sonne flacher einfällt und die Strahlen möglichst senkrecht auf die Fläche     

fallen sollten.  

 Bei der Warmwasserbereitung: Zur Warmwasserbereitstellung außerhalb der Heizperiode 

eignen sich eher flache Winkel, da die Sonne in den Sommermonaten höher am Himmel 

steht.  

Photovoltaikanlagen können den diffusen Strahlungsanteil bei bedecktem Himmel besser ausnutzen. 

Dadurch bieten diese einen erweiterten Spielraum hinsichtlich der Orientierung und dem Neigungs-

winkel. Für eine gute Ausnutzung über das ganze Jahr hinweg, empfehlen sich eher steilere Nei-

gungswinkel, da im Frühjahr und Herbst die Sonne eher flach einfällt. Die Dachneigungswinkel in den 

meisten Ortssatzungen des Landkreises bewegen sich zwischen 18° und 26°. Um eine optimale Aus-

nutzung der Solarenergie zu gewährleisten ist über eine Ausnahme für steilere Dachneigungswinkel 

um die 29° bei solarer Nutzung nachzudenken. Dieser verspricht in unseren Breiten eine besonders 

hohe solare Ausbeute. 

Bei der Verwendung von Blockheizkraftwerken (BHKW) in Einfamilien- und Doppelhäusern sollte auf 

eine hohe Auslastung geachtet werden. Am wirtschaftlichsten wird der Betrieb, wenn der Selbstver-

brauch am erzeugten Strom möglichst hoch ist. 
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Für den Betrieb von Wärmepumpen sind Flächenheizsysteme notwendig, da diese die niedrigere 

Heiztemperatur, welche von Wärmepumpen bereitgestellt wird, optimal nutzen. 

RECHTLICHE FESTSETZUNGSMÖGLICHKEITEN 

 § 9 Abs. 2 Nr. 12 BauGB (Festsetzung kann sich auf dezentrale und zentrale Anlagen und Ein-

richtungen für die Energieerzeugung beziehen. Bei dezentralen Anlagen kann sich die Frage 

nach dem Bedarf für Festsetzungen nach Nr. 12 stellen, weil sie schon als Bestandteil der 

Hauptanlage von dessen Zulässigkeit erfasst werden oder sie als Nebenanlage nach § 14 

BauNVO zulässig sind.) 

 

 

Für die Umsetzung kann die Checkliste Nr. 3.3. (Vor-)Entwurf, Seite 36/37, und Nr. 3.5 Ver-

trag / Einzelobjekt, Seite 38/39, verwendet werden. 

In fast allen Beispielen für energieeffizientes Bauen im Anhang wurden erneuerbare Ener-

gien zur Energieversorgung eingesetzt. Beispiele zur zentralen Versorgung sind im Anhang 

zu finden auf Seite 45/46 (Nr. 4.4.) und Seite 47 (Nr. 4.5.). Beispiele zur dezentralen Versor-

gung sind auf Seite 43 (Nr. 4.2.) und Seite 48/49 (Nr. 4.6.) zu finden. 
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ANHANG 

1. STELLSCHRAUBEN: HANDLUNGSEBENEN IN DER BAULEITPLANUNG - VORSCHRIF-

TEN UND MÖGLICHKEITEN 

Bauleitplanung ist zwar in erster Linie ein Instrument zur Ordnung der Bodennutzung. Ihr Auftrag 

besteht aber gerade auch darin, alle damit einhergehenden Wirkungen auf öffentliche und private 

Belange zu berücksichtigen und ggf. Festlegungen zu treffen, durch die nachteilige Auswirkungen 

vermieden, vermindert oder ausgeglichen werden können. Die Berücksichtigung von Klimaschutzbe-

langen ist ebenso eine Verantwortung der Bauleitplanung und wird z.B. im Baugesetzbuch (BauGB) 

sowie in der Baunutzungsverordnung (BauNVO) entsprechend hervorgehoben. 

Tabelle 2: Handlungsebenen in der Bauleitplanung. 

Handlungsebene Kommunale Einflussmöglichkeit 

Flächennutzungsplan 
Topographische Lage eines Baugebietes, Nutzungsverteilung und Anbindung 
an vorhandene Infrastruktur 

Teilflächennutzungsplan Konzentrationsflächen für die Erzeugung einer bestimmten Energieform 

Bebauungsplan 
Stellung der Gebäude, Bebauungsdichte, Verschattung durch Gebäude, To-
pographie und Bepflanzung, Kompaktheit der Baukörper, Bauweise, Dach-
form, Nutzung regenerativer Energiequellen bzw. Kraft-Wärme-Kopplung 

Städtebaulicher Vertrag 
Anschlusspflichten, energetische Standards, Vereinbarungen zur Nutzung 
bestimmter erneuerbarer Energien, Energieversorgung 

Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan 

Konkretes Planungsziel, Festsetzung im Durchführungsvertrag 

Örtliche Bauvorschriften 
Einfluss auf Gestaltung von Gebäuden und Grundstücken etc. (positiv-
Festsetzung= Dachform, ansonsten meist nur Einschränkung z.B. PV-Anlage, 
Dachgestaltung) 

Ortsatzung 
Anschluss- und Benutzungszwang in Neubaugebieten an Kommunale Einrich-
tungen der Energieversorgung (z.B. Fernwärme) 

1.1. FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 

Auf der Ebene des Flächennutzungsplanes werden grundsätzliche Entscheidungen über die Lage ei-

nes Baugebietes, die Nutzungsverteilung und die Anbindung an vorhandene Infrastruktur festgelegt. 

Dabei sollten daher künftig auch Aspekte wie Energieeffizienz, -versorgung und -verbrauch in der 

Planung und Ausschreibung näher in Betracht gezogen werden. 

Anders als beim Flächennutzungsplan können in räumlichen / sachlichen Teilflächennutzungsplänen 

z.B. Flächen für Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energien dargestellt werden. Diese Darstellun-

gen haben Ausschlusswirkung für die restlichen Flächen. Hierfür ist ein schlüssiges Planungskonzept 

erforderlich: In räumlichen Teilflächennutzungsplänen können Konzentrationsflächen und Aus-

schlussflächen für die Gewinnung regenerativer Energien (z.B. PV-Freiflächenanlagen) dargestellt 

werden. Hierfür muss begründet werden, dass die nicht dargestellten Flächen als „harte Tabuzonen“ 

ohnehin nicht in Betracht kommen.  
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Im Flächennutzungsplan können Flächen als Versorgungsflächen ausgewiesen und damit Stand-

ortentscheidungen für die Gewinnung von erneuerbaren Energien getroffen werden (§ 5 Abs. 2 Nr. 2 

BauGB).  

Vorstellbare Inhalte des die Gemeinde selbstbindenden Flächennutzungsplans sind nach dem „Leit-

faden Energetische Empfehlungen für die Bauleitplanung“ (Ravensburg 2016) z.B.: 

 Festlegung der Lage geplanter Baugebiete, z B. solarenergetisch günstige Lagen / Südhang (§ 

5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB), 

 Vermeidung von Mulden bzw. Bodensenken, Kuppen, Kaltluftschneisen, Nordhang, 

 Festlegung einer verkehrsvermeidenden Siedlungsentwicklung (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 3 

BauGB).  

 Prüfung von guten Erschließungsmöglichkeiten (Nähe zu vorhandenem Gas- bzw. Fern-

wärmenetz, kurze Wege durch günstige Lage zu bestehenden Infrastrukturnetzen führen zu 

verringertem Verkehrsaufkommen),  

 Standortplanung flächenmäßig bedeutsamer Anlagen zur Energiegewinnung aus erneuerba-

ren Energien sowie Netzplanung von Versorgungsleitungen (§ 5 Abs. 2 Nr. 2b und Nr. 4 

BauGB) durch Nähe zu vorhandenem Gas- und Fernwärmenetz , 

 Festlegung von Flächen für energetische Infrastruktur sowie Konzentrationszonen, z.B. für 

Windenergienutzung, 

 Freiflächenplanung (§ 5 Abs. 2 Nr. 5, Nr. 10 und Abs. 2a BauGB) und Festlegung von Flächen 

für Nutzungsbeschränkungen (§ 5 Abs. 2 Nr. 6 BauGB). 

 Über Grünflächen kann z.B. ein städtebauliches Belüftungskonzept zur Verbesserung des 

Stadtklimas in den Flächennutzungsplan Eingang finden. Über Nutzungsbeschränkungen ist 

z.B. die Darstellung einer Schneise zur Sicherung der Frischluftzufuhr in Wohngebieten mög-

lich. 

1.2. BEBAUUNGSPLAN (§ 9 BAUGB) UND ORTSSATZUNG / GEMEINDESATZUNG 

 

Im Bebauungsplan werden Festsetzungen zur Stellung der Gebäude (Nord-Süd-Ausrichtung etc.)  

sowie zur Bebauungsdichte getroffen. Wie im Arbeitsblatt 17 der Obersten Baubehörde nachzulesen 

ist, ist die Orientierung der Baukörper dabei maßgeblich für die Wahl des Grundrisses. Weitere ener-

giewirksame Einflussgrößen im Bebauungsplan sind Geometrie und Kompaktheit der Baukörper.  

Entscheidend sind die Bauweise, das Verhältnis von Tiefe, Länge und Höhe, der Versatz von Baukör-

pern und die Dachform. Im Bebauungsplan können Gebiete festgesetzt werden, in denen bei der 

Errichtung von Gebäuden erneuerbare Energie (insbesondere Solarenergie) und Kraft-Wärme-

Kopplung eingesetzt werden muss (§ 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB).  

Klimaschützende Festsetzungen eines Bebauungsplans greifen in das Grundeigentum ein und bedür-

fen daher einer gesetzlichen Grundlage, die sich in § 9 Abs. 1 BauGB findet.  

In örtlichen Bauvorschriften (Art. 81 BayBO)/ Ortssatzungen (§ 24 Gemeindeordnung-GO) kann die 

Zulässigkeit von Baumaßnahmen im Sinne der Gestaltung vorgegeben werden. Es besteht die Mög-

lichkeit Gebiete festzusetzen, in denen an Gebäuden und für sonstige zu bestimmende bauliche   

Anlagen die Gestaltung verbindlich geregelt werden (z.B. Solarzellen auf Dächern und auch an Lärm-
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schutzwänden, Böschungen, Zäunen), Benutzungszwang an Anlagen zur Kraft-Wärme-Kopplung, 

Leitungsnetze für Nahwärmenetze). 

1.3. STÄDTEBAULICHER VERTRAG (§ 11 BAUGB) 

Die hoheitlichen Instrumente der Gemeinde in der Bauleitplanung sind trotz der jüngsten gesetzli-

chen Ergänzungen weiterhin eingeschränkt. Gestaltungsmöglichkeiten bieten sich allerdings durch 

den Abschluss städtebaulicher Verträge nach § 11 BauGB bzw. anderweitiger Vereinbarungen mit 

den Betroffenen. § 11 Abs. 1 Nr. 4 BauGB sieht ausdrücklich vor, dass Gemeinden – auch schon vor 

Aufstellung eines Bebauungsplans – städtebauliche Verträge schließen können, welche sämtliche 

Anlagen und Einrichtungen zur Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme 

oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder KWK erfassen. Ist die Gemeinde Eigentümerin der Bau-

grundstücke, kann sie somit in den Kaufverträgen mit den Bauwilligen klimapolitische Zielsetzungen 

aufnehmen. Diese können von der Verpflichtung des Bauherrn, Solaranlagen zu installieren, bis hin 

zur Anschlusspflicht an ein gemeindliches Blockheizkraftwerk reichen. Auch Vereinbarungen über die 

energetische Qualität von Gebäuden (Gebäudestandard) können hier getroffen werden. Dabei erfor-

dert ein Satz Rechtsberatung: § 11 Abs. 2 Satz 1 BauGB: „Die vereinbarten Leistungen müssen den 

gesamten Umständen nach angemessen sein“. Damit soll sichergestellt werden, dass die Leistungen 

wirtschaftlich und zumutbar sind. Ein richtungsweisendes Beispiel brachte die Gemeinde Pliening auf 

den Weg, die beim Grundstücksverkauf für ein Neubaugebiet durch Festsetzungen im Kaufvertrag 

hohe Energiestandards für die Bebauung durchsetzte. Folgende Regelung wurde im Wortlaut getrof-

fen:  

„Der Erwerber verpflichtet sich gegenüber der Gemeinde Pliening, bis spätestens zum Ablauf von 5 - 

fünf - Jahren, gerechnet ab dem Tag der heutigen Beurkundung, der Gemeinde Pliening durch       

Gutachten eines Sachverständigen oder einer vergleichbaren Stelle nachzuweisen, dass das gemäß 

Ziffer 10.1.1. durch den Erwerber herzustellende Wohngebäude nachfolgende energetische Voraus-

setzungen kumulativ erfüllt:  

 Heizwärmebedarf von maximal 15 kWh pro Quadratmeter und Jahr,  

 spezifischer Primärenergieeinsatz nicht über 120 kWh pro Quadratmeter und Jahr, 

 Luftdichtigkeit der Gebäudehülle unter 0,6 Hausvolumen pro Stunde bei 50 Pa Unterdruck.“  

Die Gemeinde Pliening weist zudem daraufhin, dass Regelungen in der Art mit Sanktionen verbunden 

sein sollten um deren Umsetzung sicherzustellen. So hat sich die Gemeinde bei preisvergünstigten 

Grundstücken ein Rückkaufsrecht im Grundbuch eintragen lassen. Falls die Voraussetzungen bei frei-

verkäuflichen Grundstücken nicht erfüllt werden, hat die Gemeinde einen zehnprozentigen Aufschlag 

zur Kaufpreissumme festgelegt. 

1.4. VORHABEN- UND ERSCHLIEßUNGSPLAN 

Dies ist die Sonderform eines Bebauungsplans mit einem konkreten Planungsziel und einem konkre-

ten Vorhabenträger. Dieser umfasst auch die Erschließungsmaßnahmen und in der Regel eine zeitli-

che Durchführungsfrist. Hier sind die Vertragspartner an die Festsetzungen nach § 9 BauGB nicht 

gebunden, auch über die im Dezember 2011 novellierte Fassung und über die Möglichkeiten des 
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städtebaulichen Vertrages hinaus. Der Vorhaben- und Erschließungsplan wird in der Regel gewählt 

für komplexe ortsbildprägende Einzelvorhaben oder auch für Wohnanlagen „aus einem Guß“.  

Spezifische Festsetzungen im Vorhaben- und Erschließungsplan und Vereinbarungen im Durchfüh-

rungsvertrag z.B. Gebäudestandort, Gebäudeausrichtung, -höhe und -form, Fassadengestaltung, Ma-

terialverwendung und Anlagentechnik können maßgeblich zu einer energetisch günstigen Bauweise 

des Bauvorhabens beitragen.  

2. RECHTSVORSCHRIFTEN ALS LEITPLANKEN 

Rechtliche Bindungen ergeben einen begrenzten Gestaltungsrahmen für Festsetzungen, an den die 

Städte und Gemeinden gebunden sind. Neben den Reglementierungen bieten die rechtlichen Bin-

dungen den Kommunen und Städten aber auch Möglichkeiten der Gestaltung, um eine energieeffizi-

ente Bauleitplanung unterstützt durch Vorschriften durchzusetzen. 

2.1. DAS BAUGESETZBUCH (BAUGB) 

Im Baugesetzbuch ist die Bauleitplanung, bestehend aus der vorbereitenden Bauleitplanung und der 

verbindlichen Bauleitplanung verankert. Durch § 1 Abs. 5 wurde festgesetzt, Klimaschutz und Klima-

anpassung in der Stadtentwicklung zu fördern.  Damit gehören diese Themen auch zu den relevan-

ten Aufgaben der Bauleitplanung. Die Prüfung, ob folgende Belange ausreichend berücksichtigt   

wurden, liegt in der Verantwortung der Gemeinden:  

 Reduzierung der Flächeninanspruchnahme und Vermeidung von Verkehrsströmen 

 Förderung einer klimaschonenden Stadt- und Siedlungsstruktur (günstige ÖPNV-Anbindung, 

Förderung des Radverkehrs etc.) 

 Förderung von Gebäude- und energieeinsparbezogenen Maßnahmen, z.B. Ausrichtung und 

Form der Gebäude, Wärmedämmung  

 Verschattung, Nutzung erneuerbarer Energien (einschließlich der passiven Nutzung von So-

larenergie) und Kraft-Wärme-Kopplung 

 Vorsorge gegenüber den Folgen des Klimawandels z.B. Hochwasserschutz, Kaltluftschneisen, 

Begrünung 

Unterstrichen wird die Wichtigkeit des Klimaschutzes und der Klimaanpassung im Rahmen der Bau-

leitplanung auch durch § 5 Abs. 2 Nr. 2 b, c (Darstellungen im FNP) und § 1a Abs. 5 BauGB: Den    

Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegen-

wirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen 

werden. Dabei sind zu berücksichtigen: 

 die Möglichkeiten zur Nutzung von erneuerbaren Energien sowie die sparsame und effiziente 

Nutzung von Energie (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 f BauGB), 

 Ergebnisse eines von der Gemeinde beschlossenen städtebaulichen Entwicklungskonzeptes 

oder einer sonstigen städtebaulichen Planung (§ 1 Abs.6 Nr. 11 BauGB), 

 die Ausstattung des Gemeindegebiets mit Anlagen, Einrichtungen und sonstigen Maßnah-

men, die dem Klimawandel entgegenwirken, insbesondere zur dezentralen und zentralen   
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Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneu-

erbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung (§ 5 Abs.25 Nr. 2b BauGB), 

 mit Anlagen, Einrichtungen und sonstigen Maßnahmen, die der Anpassung an den Klima-

wandel dienen (§ 5 Abs.25 Nr. 2b BauGB). 

Klimaschützende Festsetzungen können in der Aufstellung des Bebauungsplans die indirekten zu 

Gebäudestellung, Bauweise und Baudichte, sowie die direkten zur Nutzung regenerativer Energie 

bzw. Kraft-Wärmekopplung sein. Dazu gibt der § 9 Abs. 1 BauGB die Ermächtigung neben den gestal-

terischen Festsetzungen durch örtliche Bauvorschriften nach Art. 81 BayBO. 

 

Auf erwünschte Standards des Gebäudes (z.B. Passivhausstandard) sowie auf öffentliche 

Energie-Versorgung (kein Anschluss- und Benutzungszwang), kann nur über städtebauliche 

Verträge (§ 11 BauGB) oder Vorhaben- und Erschließungspläne (§ 12 BauGB) geregelt wer-

den.  

Von der kommunalen Ebene wird daher ein bauleitplanerischer Beitrag zum Klimaschutz 

erwartet. 

 

2.2. DAS GESETZ ZUR FÖRDERUNG ERNEUERBARER ENERGIEN IM WÄRMEBEREICH  

(EEWÄRMEG) 

Am 01.01.2009 ist das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) in Kraft getreten, das jeden 

Eigentümer eines neu errichteten Gebäudes mit einer Nutzfläche von mehr als 50 m² verpflichtet, 

seinen Wärmeenergiebedarf – abhängig von der konkret genutzten Energiequelle – zu einem be-

stimmten Anteil mit regenerativen Energiequellen zu decken:  

 bei solarer Strahlungsenergie zu mindestens 15 Prozent, 

 bei Biogas zu mindestens 30 Prozent und 

 in allen anderen Fällen zu mindestens 50 Prozent. 

Das Ziel des Gesetzes ist die Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energien am Endenergiever-

brauch bis 2020 um 14 Prozent. 

Für den Bereich der Änderung von Gebäuden räumt das Gesetz den Ländern ausdrücklich die Befug-

nis ein, selbst Anforderungen zu formulieren. Hieraus folgt, dass die Länder keine Regelungen treffen 

dürfen, die weitergehende oder abweichende Anforderungen an die Nutzung erneuerbarer Energien 

bei der Errichtung von Gebäuden stellen. Dies gilt auch für kommunale Satzungen, die aufgrund von 

Landesgesetzen weitergehende Anforderungen formulieren (SPECIAL 2015 und SPECIAL 2016). 

Die Materialsammlung „Erneuerbare Energien und Energieeffizienz in der Kommunalen Planungspra-

xis (SPECIAL 2016) schreibt:  

„In Bezug auf Regelung des Bebauungsplans ergibt sich keine Sperrwirkung, da Bebauungs-

pläne auf der Grundlage der Bestimmungen des BauGB und damit auf der Grundlage eines 

anderen Bundesgesetzes getroffen werden. Ausdrückliche, das Verhältnis zu den Festset-

zungskompetenzen nach dem BauGB betreffende Regelungen finden sich im EEWärmeG 

nicht. Ob es allerdings darüber hinaus möglich sein soll, gestützt auf die Regelungskompetenz 

http://www.gesetze-im-internet.de/eew_rmeg/
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im Bereich der Bauleitplanung auch weitergehende Anforderungen (z.B. einen höheren Anteil 

erneuerbarer Energien an der Wärmeversorgung) festzusetzen, ist mit Blick auf den Rege-

lungszweck des EEWärmeG zumindest zweifelhaft. Dabei ist von Bedeutung, dass sich aus 

dem EEWärmeG bundesweit einheitliche Anforderungen ergeben.  

Eine auf bestimmte Gemeinden oder Gemeindeteile bezogene Verschärfung der Anforderun-

gen müsste sich an den Erfordernissen des Gleichbehandlungsgebotes messen lassen. Eine 

Abweichung von den generell und bundesweit geltenden Anforderungen ließe sich deshalb 

nur auf Grund örtlicher Besonderheiten rechtfertigen. Viele Städte und Gemeinden weichen 

wegen der bestehenden rechtlichen Unsicherheiten zur Regelung entsprechender Anforde-

rungen auf städtebauliche Verträge aus oder nehmen die Anforderungen als Bindungen bei 

der Veräußerung von gemeindeeigenen Grundstücken an Bauwillige in die Kaufverträge auf.“ 

Im Gegensatz zu Art. 24 Abs. 1 Nr. 3 der Bayerischen Gemeindeordnung (GO) ist in Neubaugebieten 

ein Anschluss- und Benutzungszwang an ein kommunales Fernwärmenetz allein aus Klimaschutz-

gründen zugelassen: 

„In den Satzungen können die Gemeinden insbesondere für Grundstücke, die einer neuen Be-

bauung zugeführt werden, und in Sanierungsgebieten den Anschluss an Einrichtungen zur 

Versorgung mit Fernwärme und deren Benutzung zur Pflicht machen, sofern der Anschluss 

aus besonderen städtebaulichen Gründen oder zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwir-

kungen im Sinn des Bundes-Immissionsschutzgesetzes notwendig ist; ausgenommen sind 

Grundstücke mit emissionsfreien Heizeinrichtungen.“ 

Notwendig und im Interesse des Klimaschutzes geboten ist jedoch, dass die angebotene Fernwärme 

die Kriterien des EEWärmeG erfüllt, d. h. selbst zu einem wesentlichen Teil aus erneuerbaren Ener-

gien stammt (vgl. § 16 EEWärmeG). 

2.3. DIE ENERGIEEINSPARUNGSVERORDNUNG (ENEV) 

 
Die EnEV stellt eine grundlegende Vereinfachung und Zusammenführung der für die Energieeinspa-

rung und Nutzung erneuerbarer Energien erforderlichen Gesetze dar. Als Ziel wurden darin ein nahe-

zu klimaneutraler Gebäudebestand bis 2050 sowie die Festlegung der Anforderungen an ein Nied-

rigstenergiegebäude festgeschrieben. Seit 2016 wird zusätzlich die Anhebung der Energieeffizienzan-

forderungen um ca. 25 Prozent des zulässigen Jahresprimärenergiebedarfs und die Reduzierung der 

Wärmeverluste über die Gebäudehülle um ca. 20 Prozent festgesetzt. Durch die Einsparverordnung 

werden keine Sperren für weitergehende Regelungen im Bebauungsplan wirksam. Für die Erreichung 

einer klimaneutralen Bauweise wird häufig auf entsprechende Vereinbarungen im Rahmen städte-

baulicher Verträge zurückgegriffen. Die einschlägigen Bestimmungen des Fachrechts finden sich im 

Energieeinsparungsgesetz und in der Energieeinsparverordnung (EnEV). Nach SPECIAL (2016) besteht 

„anders als das EEWärmeG nach § 3 Abs. 3 EnEG hier Spielraum für weitergehende Anforderungen 

durch andere Rechtsvorschriften. Der Bundesgesetzgeber wollte insoweit offensichtlich nicht ab-

schließend von seiner Gesetzgebungskompetenz Gebrauch machen.“ 
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2.4. DAS BUNDESVERWALTUNGSGERICHT (BVERWG) 

Die Gesetzgebung ist in einigen Fällen durchaus widersprüchlich. Im Falle von unstimmigen gesetzli-
chen Vorgaben entscheidet das Bundesverwaltungsgericht.  

Beispielsweise wurde in einer aktuellen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts vom 14. 

September 2017 zum Verhältnis zwischen Bebauungsplan und CO2-Emissionsminderung Stellung 

bezogen. Dabei wurde entschieden, dass es einer Gemeinde verwehrt ist, die Verwendung fossiler 

Brennstoffe im Bebauungsplan davon abhängig zu machen, dass die dem Anwendungsbereich des 

Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes (TEHG) unterliegenden Anlagen bestimmte CO2-

Emissionsobergrenzen nicht überschreiten (BVerwG 2017). Das Bundesverwaltungsgericht räumt ein, 

dass die bestehenden Gesetze zum Klimaschutz in Teilen widersprüchlich zueinander sind (Bickert 

2018). 

2.5. FESTSETZUNGEN, DIE IM RAHMEN DER BAULEITPLANUNG NICHT MÖGLICH SIND 

 
 Der Einbau technischer Anlagen und die Festlegung bestimmter Energiestandards kann als 

Festsetzung im Bebauungsplan derzeit nicht rechtssicher definiert werden. Alternativ können 

allerdings z.B. Vereinbarungen im Rahmen öffentlich-rechtlicher bzw. privatrechtlicher Ver-

träge mit Bauherrn zur Festlegung eines Energiemindeststandards geschlossen werden. 

 Verbrennungsverbote und Emissionsbeschränkungen können nur mit lokalen Besonderhei-

ten (z.B. Klinikviertel, Status als Kurort, inversionsgefährdete Lage, Frischluftschneise etc.), 

nicht jedoch mit globalem Klimaschutz begründet werden. Und auch dann müssen verschie-

dene Versorgungsalternativen vorhanden sein. Das Verbot aller Brennstoffe bis auf einen 

(z.B. Erdgas), ist ebenso wenig zulässig wie die Verpflichtung auf den Einsatz von Brennwert-

kesseln (vgl. VGH BW, AZ. 5S317/93).  

 Festsetzungen zum Anschluss- und Benutzungszwang an zentrale Anlagen der Energiever-

sorgung lassen sich nicht aus § 9 Abs. 1 Nr. 23a BauGB ableiten. „Es besteht aber auf Grund-

lage des § 16 EEWärmeG in Verbindung mit den entsprechenden landesgesetzlichen Ermäch-

tigungen in allen Bundesländern die Möglichkeit zum Erlass einer entsprechenden Satzung, 

die dann mit den Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB kombiniert und gemäß § 9 Abs. 

6 BauGB nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen werden kann“ (Ravensburg 2016). 

Des Weiteren können diese Belange in städtebaulichen Verträgen mit den Bauherren ver-

traglich festgesetzt werden. 

 Festsetzungen zur Nutzung regenerativer Baustoffe laufen ins Leere. In § 9 BauGB gibt es 

keine Ermächtigung - und die Verankerung im städtebaulichen Vertrag wäre anfechtbar, da 

dadurch eine bestimmte technische Bauweise bevorzugt würde.  



 

2.6. WICHTIGE PARAGRAPHEN IN DER GESETZGEBUNG 
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BauGB : §1 
Abs. 5 Nr. 2 
und §1a Abs. 
5 

5) die Belange des Personen- und Güterverkehrs und der Mobilität der Bevölkerung, einschließlich des öffentlichen Personennahverkehrs und des 
nicht motorisierten Verkehrs, unter besonderer Berücksichtigung einer auf Vermeidung und Verringerung von Verkehr ausgerichteten städtebauli-
chen Entwicklung; 

BauGB: §1 
Abs. 6 Nr. 7f) 
und 11) 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen: 

7f) die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere die Nutzung erneuerbarer Energien 
sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie; 

11) die Ergebnisse eines von der Gemeinde beschlossenen städtebaulichen Entwicklungskonzeptes oder einer von ihr beschlossenen sonstigen städ-
tebaulichen Planung; 

BauGB §248  Sonderregelung für Baukörper“zuwachs“ durch nachträgliche Außendämmung zur sparsamen und effizienten Nutzung von Energie 

BauGB: §1 
Abs. 9 

Belange des Personen- und Güterverkehrs und der Mobilität der Bevölkerung, einschließlich des öffentlichen Personennahverkehrs und des nicht 
motorisierten Verkehrs, unter besonderer Berücksichtigung einer auf Vermeidung und Verringerung von Verkehr ausgerichteten städtebaulichen 
Entwicklung (Innenentwicklung/Anbindung an bestehende Infrastruktur). 

BauGB: §1a 
Abs. 5 

Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpas-
sung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden. 
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BauGB: §5 
Abs. 2 Nr. 2b 
und 2c 

Im Flächennutzungsplan können insbesondere dargestellt werden: die Ausstattung des Gemeindegebiets  

b) mit Anlagen, Einrichtungen und sonstigen Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, insbesondere zur dezentralen und zentralen Er-
zeugung, Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung, 

c) mit Anlagen, Einrichtungen und sonstigen Maßnahmen, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, 
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BauGB: §9 Abs. 
1 

Nr. 1, 2, 2a, 9, 
10, 12, 13, 21, 
23a, 23b, 24  

Im Bebauungsplan können aus städtebaulichen Gründen festgesetzt werden: 

1) Art und Maß der baulichen Nutzung; 

2) die Bauweise, die überbaubaren und die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sowie die Stellung der baulichen Anlagen; 

2a) vom Bauordnungsrecht abweichende Maße der Tiefe der Abstandsflächen; 

9) der besondere Nutzungszweck von Flächen; 

10) die Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind, und ihre Nutzung; 

12) die Versorgungsflächen, einschließlich der Flächen für Anlagen und Einrichtungen zur dezentralen und zentralen Erzeugung, Verteilung, Nutzung 
oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung; 

13) die Führung von oberirdischen oder unterirdischen Versorgungsanlagen und -leitungen; 

21) die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der Allgemeinheit, eines Erschließungsträgers oder eines beschränkten Personenkreises zu 
belastenden Flächen; 

23) Gebiete, in denen  

a) zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes bestimmte Luft verunreinigende Stoffe nicht 
oder nur beschränkt verwendet werden dürfen, 

b) bei der Errichtung von Gebäuden oder bestimmten sonstigen baulichen Anlagen bestimmte bauliche und sonstige technische Maßnahmen für die 
Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung getroffen werden 
müssen, 

24) die von der Bebauung freizuhaltenden Schutzflächen und ihre Nutzung, die Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sowie die zum Schutz vor solchen Einwir-
kungen oder zur Vermeidung oder Minderung solcher Einwirkungen zu treffenden baulichen und sonstigen technischen Vorkehrungen, einschließ-
lich von Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche, wobei die Vorgaben des Immissionsschutzrechts unbe-
rührt bleiben; 

§ 9 Abs. 4 
BauGB i.V. mit 
Art. 81 Abs. 2 
BayBO 

Gestalterische Anforderungen, meist Einschränkungen z.B. für Dachfenster, Solaranlagen, auch Stellplatzbedarf und Abstände. 

BauGB §11 Abs. 
1 Nr. 4 

Sieht ausdrücklich vor, dass Gemeinden städtebauliche Verträge schließen können, welche die Nutzung von Netzen und Anlagen der Kraft-Wärme-
Kopplung sowie von Solaranlagen für die Wärme-, Kälte- und Elektrizitätsversorgung zum Gegenstand haben. 
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3. MUSTER  

3.1. CHECKLISTE: ZIELDISKUSSION 

Die Checkliste zur Siedlungsentwicklung auf der folgenden Seite verfolgt das Ziel, sich grundsätzlich 

mit der Bau- und Ortsentwicklung unter Energieeffizienz-Gesichtspunkten zu befassen. Dabei soll 

festgestellt und festgelegt werden, welche Ziele die Kommune überhaupt mit dem geplanten Bauge-

biet verfolgt und ob die Voraussetzungen für deren Verwirklichung gegeben sind.  
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Tabelle 3: Checkliste Zieldiskussion. Quelle: Ostallgäu 2015. 

Thema  Indikator / Fragestellung  Bedeutung  
ja / 
nein  

Lage des 
Baugebiets 

Kann im Innenbereich nachverdichtet 
werden? 

Spart Erschließungsaufwand, reduziert Bo-
denversiegelung, kürzere Wege 

 

Kann im Innenbereich umgenutzt wer-
den (Konversion)?  

Spart Erschließungsaufwand, reduziert Bo-
denversiegelung, kürzere Wege  

 

Liegt das Gebiet an einem Hang?  

Südhang: geringere gegenseitige Verschat-
tung der Gebäude, höhere solare Gewinne  

 

Nordhang: höhere gegenseitige Verschat-
tung 

 

Liegt das Gebiet auf einer Kuppe oder an 
exponierter Stelle?  

Höherer Energieverbrauch durch höhere 
Windexposition  

 

Können Versorgungseinrichtungen be-
quem ohne Auto erreicht werden?  

Geringere Emissionen durch gute Rad- oder 
Fußwegeanbindung und Möglichkeit zum 
KFZ-Verzicht  

 

Besitzver-
hältnisse 

Befinden sich die Grundstücke in kom-
munalem Besitz?  

Möglichkeit zur Einflussnahme auf die reali-
sierten baulichen Standards (Kaufvertrag), 
hoher Gestaltungsspielraum  

 

Befinden sich die Grundstücke in Inves-
torenhand?  

Bedingte Möglichkeit zur Einflussnahme auf 
die realisierten Standards (städtebaulicher 
Vertrag)  

 

Befinden sich die Grundstücke in Privat-
besitz?  

Kaum Einfluss auf die Realisierung von bau-
lichen Standards  

 

städtebau-
liche Dichte  

Können gebundene Baukörper (MFH, 
RH, DH) realisiert werden?  

Direkter Einfluss der Kompaktheit eines 
Gebäudes auf den späteren Heizwärmebe-
darf bzw. Dämmaufwand  

 

Kann die Anordnung der Grundstücke 
optimiert werden?  

Minimierung von Erschließungsaufwand, 
Berücksichtigung gegenseitiger Verschat-
tung, gegenseitiger Windschutz  

 

Bautech-
nischer 
Standard 

Welcher bautechnische Standard (z.B. 
KfW xx, Passivhaus) soll realisiert wer-
den?  

Entscheidender Einfluss auf den späteren 
Energieverbrauch, aber auch Attraktivität 
des Baugebiets  

 

Versor-
gungsan-
lagen, Anteil 
EE  

Ist eine zentrale Wärme- (Kälte-) versor-
gung angedacht?  

Zentrale Anlagen arbeiten in der Energie-
wandlung effizienter, haben aber Leitungs-
verluste  

 

Sollen Vorgaben zum Brennstoff oder 
zur Nutzung der Sonnen-energie ge-
macht werden?  

Z.B. Anschlusszwang Fernwärme, Vorgabe 
erneuerbarer Energieträger  

 

Verfahren  

Liegt bereits ein städtebaulicher Entwurf 
vor?  

Angemessene Berücksichtigung von Alter-
nativen?  

 

Gibt es Möglichkeiten zur Alternativen-
findung?  

Z.B. Wettbewerb, Workshop, externe 
Stadtplaner, eigene Vorschläge  
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3.2. CHECKLISTE: BEURTEILUNGSKRITERIEN FÜR EINE ENERGIEEFFIZIENTE UND KLI-

MASCHÜTZENDE BAULEITPLANUNG 

Mit der Checkliste können Beurteilungskriterien für eine energieeffiziente und nachhaltige Bauleit-

planung bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes systematisch abgearbeitet werden.  

Tabelle 4: Checkliste Beurteilungskriterien. Quelle: Ostallgäu 2015. 

 

 
Günstig / ja 

Ungünstig 
/ nein 

Begründung /Bemerkung 

1 Bebauungsdichte    

2 Gebäudeform, Kompaktheit    

3 
Solare Optimierung / Baukörperaus-
richtung 

   

4 

Verschattung durch 

 Gebäude 
 Topographie 
 Vegetation 

   

5 

Infrastrukturelle Anbindung von Bau-
gebieten 

 Anbindung an ein bestehendes 
Fuß- und Radwegenetz 

 Erreichbarkeit von Versor-
gungseinrichtungen 

 Erreichbarkeit von Infrastruk-
tureinrichtungen 

 Anbindung an ÖPNV 

   

 

3.3. CHECKLISTE: (VOR-) ENTWURF 

Die Checkliste (Vor-)-Entwurf auf der folgenden Seite verfolgt das Ziel, sich mit verschiedenen Reali-

sierungsvarianten und deren Wirkung – auch in energetischer Hinsicht – zu befassen. Daraus sollen 

Vorgaben für den konkreten Bebauungsplanentwurf abgeleitet werden.  
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Tabelle 5: Checkliste (Vor-) Entwurf. Quelle: Ostallgäu 2015. 

Thema Indikator / Fragestellung Bedeutung / Kriterium 
ja / 

 nein 

Geometrie der 
Baukörper 

Realisierung kompakter Baukörper (Gebäudege-
ometrie, Reihenhaus, Mehrfamilienhaus) möglich 
bzw. möglichst hoher Anteil? 

Verringerung der (kalten) Außen-
fläche im Verhältnis zum (beheiz-
ten) Volumen 

 

Kann die Zergliederung von Baukörpern vermie-
den bzw. vermindert werden? Ungünstig sind 
Vor- und Rücksprünge, Gebäudeversatz, Dachein-
schnitte und Dachaufbauten, integrierte Garagen 

Verringerung der (kalten) Außen-
fläche im Verhältnis zum (beheiz-
ten) Volumen 

 

Ausrichtung 

Können die Hauptfassaden nach Südost bis Süd-
west orientiert werden? Ungünstig sind Hauptfas-
saden nach Ost und West, da dort solare Gewinne 
oft „weggelüftet“ werden müssen (Überhitzung) 

Passive Nutzung von Sonnenein-
strahlung durch die Fenster zur 
Erwärmung des Gebäudes 

 

Verschattung 

Kann die gegenseitige Verschattung der Baukör-
per vermieden werden? 

Richtwert für Abstand (A) zwischen schattenwer-
fendem Baukörper (Schattenkante) und nachfol-
gender Gebäudefassade: größer 2,9 x Höhe (H) 

Die Geländestruktur ist zusätzlich zu berücksichti-
gen: Südhang: kürzere Abstände, Nordhang: grö-
ßere Abstände erforderlich  Einzelfallprüfung! 

Passive Nutzung von Sonnenein-
strahlung durch die Fenster zur 
Erwärmung des Gebäudes 

 

Kann die Verschattung durch Art und Position der 
Bepflanzung vermieden / verringert werden? 
Auch die Wuchshöhe und Kronenform sollten 
berücksichtigt werden. 

Wie Verschattung durch Gebäu-
de, außer: Laubbäume lassen in 
den Winter- (=Heiz-) monaten 
mehr Licht durch. 

 

Integration 
von Versor-
gungs-
einrichtungen 

Kommt ein Energienetz für das Gebiet in Frage? 
Lohnt sich eine Machbarkeitsbetrachtung? 

Faustregel: Je dichter die Bebau-
ung, desto eher kommt eine 
zentrale Energieversorgung in 
Frage (Richtwert: Wärmelast > 
0,5 MWh/(lfd. m*a)), ggf. kom-
men Mininetze in Betracht, aber: 
in jedem Fall Einzelprüfung er-
forderlich! 

 

Macht die Erstellung eines Energie-  

(Quartiers-) konzepts Sinn? 

Ist mit größerem Wärmebedarf 
(z.B. Gewerbegebiet, MFH) zu 
rechnen, kann die Erstellung 
eines quartiersbezogenen Ener-
giekonzepts sinnvoll sein. Dies 
lohnt sich jedoch in der Regel 
nicht bei einem Baugebiet mit 
Einfamilienhäusern. 

 

Anteil erneu-
erbarer Ener-
gien 

Können Anreize zur aktiven Solarenergienutzung 
gesetzt werden? 

Ersatz fossiler Wärmeträger 
durch erneuerbare 

 

Können Anreize zur Nutzung nichtfossiler Energie-
träger (z.B. Holz, Wärmepumpe) gesetzt werden? 

Ersatz fossiler Wärmeträger 
durch erneuerbare 
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3.4. CHECKLISTE: BEBAUUNGSPLAN 

Die Checkliste verfolgt das Ziel, Handreichung und Gedankenstütze für die Durchsicht eines konkre-

ten Bebauungsplanentwurfes zu sein.  

Tabelle 6: Checkliste Bebauungsplan. Quelle: Ostallgäu 2015. 

betrifft Festsetzung… mit dem Ziel… besteht Optimierungsbedarf? 

Festsetzung der Art und des Ma-
ßes der baulichen Nutzung 

Optimierte Kompaktheit der Ge-
bäude 

ja □ nein □ 

Festsetzung der Bauweise, der 
überbaubaren und nicht überbau-
baren Grundstücksflächen, Bau-
körperstellung, Firstrichtungen, 
Nebenanlagen; Festsetzungen zur 
Bepflanzung 

Optimierte Orientierung und ge-
ringe gegenseitige Verschattung 
(Möglichkeit passiver Solarener-
gienutzung) 

ja □ nein □ 

Festsetzung der Baugrenzen, Fest-
setzung der Traufhöhe 

Geringe gegenseitige Verschattung ja □ nein □ 

Dachgestaltung, Fassadengestal-
tung, Gebäudetiefe 

Optimierte Kompaktheit der Ge-
bäude 

ja □ nein □ 

Ggf. Festsetzung von Versorgungs-
flächen, -anlagen und -leitungen 

(Ggf. Option auf) Nah- bzw. Fern-
wärmeversorgung 

ja □ nein □ 

Festsetzung von Gebieten mit 
eingeschränkter Verwendung von 
Brennstoffen (Immissionsschutz 
durch Verbrennungsverbote) 

Luftreinhaltung ja □ nein □ 

Festsetzung von Gebieten, in de-
nen bauliche Maßnahmen für den 
Einsatz erneuerbarer Energien 
getroffen werden müssen (Solar-
energie) 

Begrenzung von Schadstoffen auf 
lokaler Ebene 

ja □ nein □ 

Hinweis auf den erwünschten 
energetischen Standard 

Begrenzung von Schadstoffen auf 
lokaler Ebene 

ja □ nein □ 

Festsetzung zum Einsatz regenera-
tiver Energien oder KWK, etc. 

Begrenzung von Schadstoffen auf 
lokaler Ebene, effiziente Nutzung 
von Energie bzw. Verzicht auf 
fossile Energieträger 

ja □ nein □ 

 

3.5. CHECKLISTE: VERTRAG / EINZELOBJEKT 

Die Checkliste auf der folgenden Seite verfolgt das Ziel, die nicht in einem Bebauungsplan regelbaren 

Punkte im Rahmen privatwirtschaftlicher oder städtebaulicher Verträge zu berücksichtigen. Die nach-

folgenden Punkte stellen aber nur Beispiele regelbarer Sachverhalte dar. 
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Tabelle 7: Checkliste Vertrag / Einzelobjekt. Quelle: Ostallgäu 2015. 

Ziel Vereinbarung Anwendung 

Realisierung baulicher Standards 
(z.B. KfW40, Passivhausstandard) 

Anforderungen an den auf die 
wärmeübertragende Umfassungs-
fläche des Gebäudes bezogenen 
spezifischen Transmissionswärme-
verlust HT´ in Bezug zur EnEV 

ja □ nein □ 

Anforderungen an den Jahres-
heizwärmebedarf 

ja □ nein □ 

Effiziente Energieversorgung 

Vorgabe bestimmter Heizungsan-
lagen (z.B. Brennwerttechnik bei 
bestehender Gasversorgung) oder 
Verbot fossiler Energieträger 

ja □ nein □ 

Ggf. Anschluss- und Benutzungs-
verpflichtungen für Fern- oder 
Nahwärmeeinrichtungen 

ja □ nein □ 

Versorgungstechnische Faktoren, 
wie z.B. Festlegung zentra-
le/dezentrale Wärmeversorgung, 
Nah-/ Fernwärme oder gebäude-
weise Versorgung, Festlegung zur 
Wahl des Energieträgers, effiziente 
Speicherung und Verteilung der 
Wärme, Festlegung regenerative 
Unterstützung der Energieversor-
gung 

ja □ nein □ 

Nutzung erneuerbarer Energien 

Verpflichtung zu aktiver Solar-
energienutzung 

ja □ nein □ 

Anforderungen an den Jahres-
Primärenergiebedarf in Bezug zur 
EnEV 

ja □ nein □ 

Verfahren 

Bindung an die Ziele eines Ener-
giekonzeptes (sofern eines vor-
liegt) 

ja □ nein □ 

Bindung an ein Verfahren zur 
Überprüfung des Standards (Quali-
tätssicherung) 

ja □ nein □ 

Regelungen zu Art und Zeitpunkt 
der vorzulegenden Nachweise 

ja □ nein □ 

Werden Belohnungen als Anreiz 
geboten? Sind Strafen bei Abwei-
chungen vorgesehen? 

ja □ nein □ 
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3.6. CHECKLISTE: UMSETZUNG 

Die Checkliste verfolgt das Ziel, die gesamte Umsetzung von der Konsensfindung bis zur Inbetrieb-

nahme und Nutzung zu unterstützen.  

Tabelle 8: Checkliste Umsetzung. Quelle: Ostallgäu 2015. 

Phase Zweck Maßnahmen (beispielhaft)  

(Bereits im Vorfeld der) 
Genehmigungsplanung 

„Hilfestellung“ für Planer, 
Architekten, Investoren 

Erstprojektbetreuung  

Angebot von Weiterbildung, 
Vorträgen, Seminaren, Ex-
kursionen 

 

Wettbewerbe  

Workshops  

„Hilfestellung“ für Planer, 
Architekten, Bauherren 

Schaffung von Beratungsan-
geboten 

 

Angebot von Vorträgen und 
Exkursionen 

 

Realisierung 

Qualitätssicherung im 
Verfahren 

Verankerung im Verwal-
tungsablauf, Klärung von 
Zuständigkeiten und An-
sprechpartner, teilw. Delega-
tion an externe Sachverstän-
dige? 

 

„Hilfestellung“ für Baulei-
ter, Architekten, Bauher-
ren 

Schaffung von Beratungsan-
geboten 

 

Qualitätssicherung für die 
Objektrealisierung 

Vorlage von Nachweisen  

Prüfung Planunterlagen, 
Pflichtenheft 

 

Ggf. Handwerkereinweisung  

Baustellenrundgang (evtl. 
extern) 

 

Ausführungskontrolle (evtl. 
extern) 

 

(Teilweise) Kostenübernah-
me für Qualitätssicherung 

 

Vertraglich gesichert? z.B. 
Betretungsrecht 
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4. BEISPIELE FÜR ENERGIEEFFIZIENTES BAUEN 

4.1. BEISPIEL KOMPAKTHEIT –  EINFAMILIENHAUS IN SCHLIERSEE: NIEDRIGENERGIE-

HAUS, MIT PH-KOMPONENTEN. LEBENSRAUM HOLZ GMBH, BAD AIBLING 

 

  

Einfamilienhaus, Holzbau, mit 3-facher Wärme-
schutzverglasung, Holzständerbauweise 
Baujahr 2003 
Energiebezugsfläche nach PHPP: 122 m² 

Zentrales Lüftungsgerät mit passiver Wärmerück-
gewinnung 
schadstofffreie Gebäudehülle, Klapp-Schiebe-
Läden 

 

Thermische Hülle 

Außenwand:  

Holzfassade „FREE“, Außenschalung 

35 mm Holzweichfaserplatte [0,05 W/(mK)], 240 mm Stegträger mit Zelluloseein-
blasdämmung (FREE) 

24 mm Schalung [0,13 W/(mK)], Dampfbremse 

120 mm Holzständer 60 / 120 mit 100 mm Holzweichfaserdämmung 
[0,04 W/(mK)], 20 mm Luftschicht 

15 mm Gipskarton, U-Wert = 0.112 W/(m2K) 

Kellerdecke, Boden-
platte:  

Unterschiedliche Aufbauten, 

Bodenplatte 1, U-Wert 0,231 W/(m²K) (48 m²): 

20 mm Fliesen, 25 mm Trockenestrich, 22 mm Dreischichtplatte, 183 mm Balken-
lage mit Zellulosedämmung [0,04 W/(mK)], 250 mm Stahlbeton, Bodenplatte 2 
[U-Wert 0,196 W/(m²K) (34 m²)] 

25 mm Dielen, 225 mm Balkenlage mit Zellulosedämmung [0,04 W/(mK)], 
250 mm Stahlbeton 

Mittelwert: U-Wert = 0.216 W/(m²K) 

Dach:  

Nicht-Sicht-Dach „FREE“, Lattung und Konterlattung, Unterspannbahn 

35 mm Holzfaserdämmplatte [0,05 W/(mK)] 

400 mm Sparren und Stegträger mit Zelluloseeinblasdämmung [0,04 W/(mK)], 
24 mm Schalung 

Dampfsperre, 30 mm Lattung, 12,5 mm Gipskarton 

U-Wert = 0.104 W/(m²K) 

Fensterrahmen: 
Optiwin, Alu2Holz 

[Uf-Wert 0,95 W/(m²K)] 
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Zertifizierter, wärmebrückenfreier Einbau in Holzleichtbau, teilweise Festvergla-
sung  

U w-Wert = 0.82 W/(m²K)   

Verglasung: 

3-fach Wärmeschutzverglasung, Glas Trösch,  

4/18/W4/18/4, Ar 

U g-Wert = 0.54 W/(m²K)  

g -Wert = 51 %   

Eingangstür:  Holitsch Tarredo Passiva, U d-Wert = 0.75 W/(m2K) 

Anlagentechnik 

Lüftung:  

Paul, novus F 300,  

Zentrales Lüftungsgerät mit passiver Wärmerückgewinnung (spezifischer eWRG 
82 %)  

Heizung:  Über Zuluft und Holzofen (direkte Wärmeabgabe) 

Warmwasser: Direktelektrisch 

Kennwerte PHPP 

Luftdichtheit:  n50 = 0.47/h (Luftdichtheitstestergebnis) 

Heizwärmebedarf:   36 kWh/(m²a) berechnet nach PHPP   

Gebäudeheizlast:  17 W/m2 

Primärenergiebedarf:  
120 kWh/(m²a) für Heizung, Warmwasser, Hilfs- und Haushaltsstrom berechnet 
nach PHPP 
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4.2. BEISPIEL SOLARE AUSRICHTUNG – SOLARHAUS HOLZKIRCHEN, ENERGIESYSTEM-

TECHNIK GMBH, MIESBACH 

 

 

Einfamilienhaus (vorbereitet zur 
Nutzung als Zweifamilienhaus) 
Baujahr: 2010 
Energieautarkes Wohnen mit Son-
nenkraft und Saisonspeicher 
Pufferspeicher mit 22.000 Liter, 
Kachelofen mit Wassertasche, 
Flächenheizung, Sanitär, kontrol-
lierte Wohnraumlüftung, Einzel-
raumregelung 
 

 

 

Einkranung Wärme-
speicher 

 
 

Technische Daten 

Wohnfläche 275 m² 

Dämmung 
Hochwärmegedämmtes Gebäude (um=0,188 W/m²K, Dämmstärke im Mittel 
30 cm) 

Anlagentechnik 

Strom Solarstromanlage 5,4 kWp 

Lüftung 
Lüftungsanlage inkl. Luft-Erdwärmetauscher, mit WRG und EWT (WRGeff= 
90,8 %) 

Heizung, Warmwasser 

Maßgefertigte Großflächenkollektoranlage; Solare Deckung > 93 %;  

Solarkollektor 40 m² netto, Anstellwinkel 60 ° 

Restenergie durch Mini-Kachelofen (P = 7 kW / Brennstoffmenge 1 Ster Buchen-
holz), Saisonspeicher 24.000 l  

Wand- und Fußbodenheizung; Bauteilaktivierung der Betondecken 

Stetige Einzelraumregelung  

Terrassenheizung als Überschussnutzung im Sommer, Kaltkeller zur Obst- und 
Gemüselagerung 



44 

  

4.3. BEISPIEL SOLARE AUSRICHTUNG – EINFAMILIENHAUS IN WOLFRATSHAUSEN, 

PASSIVHAUS, MIT PHOTOVOLTAIKANLAGE, HOLZBAU VORHOLZ HAWRAN GMBH, 

GERETSRIED-GELTING 

 

 

 
 
 
 

Einfamilienhaus als Holzbau  
Baujahr 2004 
mit Holzstegträger mit Photovoltaikanlage (5,2 KWp) 
Wohnräume nach Süden ausgerichtet 
 

Wärmepumpe mit 300 l Wärmespeicher und 
Regenwasserzysterne für Garten und WC-
Nutzung 
Energiebezugsfläche nach PHPP: 166 m²  

 

Thermische Hülle 

Außenwand:  
Holzstegträger mit Zellulosedämmung 

U-Wert = 0.104 W/(m2K) 

Kellerdecke, Boden-
platte:  

Holzstegträger mit Zellulosedämmung, auf Stahlstützen aufgeständert  

U-Wert = 0.104 W/(m2K)   

Dach:  
Holzstegträger mit Zellulosedämmung 

U-Wert = 0.104 W/(m2K) 

Fensterrahmen: 
Fa. Variotec, Typ: Energyframe 1 

U w-Wert = 0.78 W/(m2K)   

Verglasung: U g-Wert = 0.7 W/(m2K) 

Eingangstür:  Frostkorken, Fa. Freisingen 

Anlagentechnik 

Lüftung:  AEREX BW225 Kompaktgerät, 50 m Erdreichwärmetauscher für Zuluft 

Heizung:  Wärmetauscher und 2.000 W Nacherhitzer im Zuluftkanal   

Warmwasser: 
In AEREX-Kompaktgerät über Wärmepumpe und Solartherme, 300 l Wärmespei-
cher 

Kennwerte PHPP 

Luftdichtheit:  n50 = 0.3/h   

Heizwärmebedarf:   15 kWh/(m²a) berechnet nach PHPP 
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4.4. BEISPIEL BEBAUUNGSDICHTE UND ZENTRALE ENERGIEVERSORGUNG – GEMEINDE 

WEYARN, NAHWÄRMEVERBUND PRÄLATURHOF UND KLOSTERANGER  

 

 

 

Abbildungen: Klosteranger (oben links). Archimage, Meike 
Hansen, Quest AG; Heizwerk (oben rechts). MW Biomasse AG; 
Lageplan (unten). LBGO Architekten, Quest AG. 

Im ersten Schritt wurde die alte Klosterbrauerei 

durch die Quest AG saniert. Neben acht Wohnun-

gen sind dort auch das Klostercafe und das Bürger-

gewölbe untergebracht. In der Dorfmitte sind 30 

weitere Wohnungen entstanden. Auf dem Kloster-

anger wurden 7 Mehrgenerationenhäuser mit je 10 

Wohneinheiten im Konzept des Mehrgeneratio-

nenwohnens nach aktueller ENEV realisiert.  

Weiterhin werden bei Fertigstellung 45 Reihen- 

und Doppelhäuser sowie ein Supermarkt im KfW 55 

Standard auf dem Klosteranger Platz finden.  Alle 

bereits sanierten, errichteten und noch zu bauen-

den Gebäude sind an das Nahwärmeversorgungs-

netz der MWB Weyarn GmbH & Co KG angebun-

den. Betreut wird die Betriebsgesellschaft durch 

die MW Biomasse AG.  

Für das Neubaugebiet des ehemaligen „Kloster-

angers“ mit dem Altbestand „Klosterumgriff“ erar-

beitete das Ingenieursbüro EST ein Wärmeversor-

gungskonzept.  

Die Wärme wird über ein Nahwärmenetz verteilt. 

Dabei werden zwei unterschiedliche Systeme ver-

wendet. Die älteren Bestandshäuser und das ehe-

malige Kloster mit  einem größeren Energiebedarf, 

sind direkte Wärmeabnehmer. Im Neubaugebiet 

am Klosteranger  wird die Wärme dezentral in ex-
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ternen Speichern gepuffert. Wärmeverluste und 

Pumpenstrom werden so reduziert. Es ergibt sich 

eine CO2-neutrale Wärmeversorgung, beliefert 

durch Hackschnitzel aus Waldrestholz der Region. 

 

 

Wärmeversorgung  

Anlage: Nahwärmenetz mit Hackschnitzelheizwerk 

Anlagengröße: 7 m x 10 m Grundfläche plus Lager 5,3 m x 7 m 

Kapazität / Lager: 80 Schüttraummeter Hackschnitzel 

Nennwärmeleistung / 
Deckung des Energie-
bedarfs: 

440 kW Hackschnitzel-Heizung 95 %Deckung, 700 kW Gasspitzenlastkessel 5 %-
Deckung 

15.000 Liter Pufferspeicher + externe Pufferspeicher im Neubaugebiet 

Aufnahmekapazität: 
Es können ca. 1.700 kW Kundenübergabestationen bzw. der historische Dorf-
kern in Weyarn inkl. der Neubauten (Klosteranger) und der Bestandsbauten mit 
Wärme versorgt werden. 

Einsparung: Ca. 300.000 Liter Heizöl und 80 Tonnen CO2 pro Jahr 
 

 

 

Abbildung: Getaktetes Nahwärmenetz (links). Quelle: EST GmbH; Bau Nahwärmenetz (rechts). MW Biomasse AG.  
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4.5. BEISPIEL ZENTRALE ENERGIEVERSORGUNG / -ERZEUGUNG – HECKENWEG IN 

MIESBACH, ENERGIESYSTEMTECHNIK GMBH, MIESBACH 

Anlagentechnik 

Strom: Photovoltaik-Anlage: 10 kWp, Realisierung Nahwärmenetz 

Heizung:  

Hackschnitzelheizung 85 kW  

Feinabgleich Hydraulik, Heizungsverteilung mit Biomassekessel, Warmwasser-
Bereitung mit ext. Ladesystem, Sanitärkonzept mit Druckerhöhungsanlage 

 

 

 

Abbildungen:  Heizungsverteilung mit Biomassekesseln (links) und Grundriss Heizzentrale (rechts). Quelle: EST GmbH, Miesbach. 

  

 

Neubau zweier Mehrfamilienhäuser (16 
Wohneinheiten) sowie ein Einfamilienhaus  
nach KfW 40 Standard, mit CO2-neutraler Behei-
zung durch Hackschnitzelanlage mit Wärme-
Mikronetz 
 
Auftraggeber: Massivhaus Miesbach GmbH, 
Architekt: Joachim Staudinger 
 
Die minimalen Heizkosten werden durch den 
Stromertrag der ebenfalls mitgeplanten PV-
Anlage erwirtschaftet. Als Folge fallen für die 
Eigentümer anfangs keine Heizkosten an. 
 

Abbildung: Lageplan mit Mikronetz 
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4.6. BEISPIEL DEZENTRALE ENERGIEERZEUGUNG / -NUTZUNG – SONNENHAUS 

KURZENBERGER IN HAUSHAM, SOLAR-PARTNER SÜD GMBH 

 

 

Wohngebäude in Massivbauweise in Hausham, 
voll unterkellert. 
Giebelwand mit drei Fassadenkollektorfeldern, 
thermische Solaranlage und Biomasseheizung 

    

 

Technische Daten 

Wohnfläche Ca. 198 m² (Nutzfläche gem. EnEV = 367,4 m²) 

Kollektor  
Ca. 30 m² Fassadenkollektor Typ SOLAR HFK und ca. 25 m² Aufdachkollektor auf 
Garage (Ausbaustufe 2) 

Speicher  
SWISS-SOLAR Kombispeicher ca. 9.000 l mit dreistufiger Solarbeladung und inter-
nem Edelstahl-Trinkwassererwärmer 

Nachheizung POWALL Vario K wohnraumstehender Holz-Zentralheizungsofen 

Heizflächen Fußbodenheizung mit Bivalent-Mischer 

Brennstoffbedarf  Ca. 3 Ster Holz (rechnerisch nach Ausbaustufe 2) 

Solarer Deckungsgrad Ca. 80 % (Ausbaustufe 2) 

Regelung POWALL GRIPS 
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Abbildung: Außenansicht des Hauses und Anlagentechnik. Quelle: Solar-Partner Süd GmbH. 
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5. WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN 

Die nachfolgend genannten Adressen dienen der weiterführenden Information zum Thema, erheben 

jedoch nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. 

Tabelle 9: Weiterführende Informationen. Stand: 14.12.2018. 

 Information Internetadresse 

Bayerische Energieagen-
turen 

Förderkompass Energie http://energieagenturen.bayern/hp5837/Foe
rderkompass.htm  

Bayerischer Gemeindetag Leitfäden und Broschüren: 

Energienutzungspläne in Ge-
meinden 

 

Bayerns Gemeinden gehen vor-
weg: Energieplanung, Klima-
schutz und Wertschöpfung 

http://www.bay-
gemeinde-
tag.de/Informationen/LeitfaedenundBroschu
eren.aspx 
 
 

Bayerisches Landesamt 
für Umwelt 

Energieeffizienz 

 

Bauen und Sanieren für die Zu-
kunft (energieoptimiert) 

 

FolgekostenSchätzer 

http://www.lfu.bayern.de/energie/index.htm 

 

http://www.lfu.bayern.de/suchen/index.htm
?q=bauen+und+sanieren  

 

https://www.lfu.bayern.de/umweltkommuna
l/flaechenmanagement/folgekostenschaetzer
/index.htm  

Bayerisches Staatsminis-
terium für Wohnen, Bau 
und Verkehr  

Bauen mit Holz 

 

 

Energieleitfaden 

Energie und Siedlungsstruktur 

 

Bauordnungsrecht 

 

Bauplanungsrecht und Bauge-
setzbuch 

http://www.stmb.bayern.de/buw/bautheme
n/holzbau/index.php   

 

http://www.stmb.bayern.de/buw/energieun
dklimaschutz/energieleitfaden/index.php   

 

http://www.stmb.bayern.de/buw/baurechtu
ndtechnik/bauordnungsrecht/index.php    

 

http://www.stmb.bayern.de/buw/baurechtu
ndtechnik/bauplanungsrecht/index.php  

Bundesministerium für 
Verkehr und digitale 
Infrastruktur 

Leitfaden Nachhaltiges Bauen, 
mit einem Bewertungssystem 

http://www.nachhaltigesbauen.de/fileadmin
/pdf/Leitfaden_2011/LFNB2011.pdf   

Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie 

Energiewende im Gebäudebe-
reich 

 

Nationaler Aktionsplan „Energie-
effizienz“ 

 

Energieeinsparverordnung (EnEV) 

Erneuerbare-Energie-

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/g
ebaeudeeffizienz.html 

 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/E
nergieeffizienz/nape.html 

 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/E
nergiewende-im-
Gebaeudebereich/energieeinsparrecht.html  

http://energieagenturen.bayern/hp5837/Foerderkompass.htm
http://energieagenturen.bayern/hp5837/Foerderkompass.htm
http://www.bay-gemeindetag.de/Informationen/LeitfaedenundBroschueren.aspx
http://www.bay-gemeindetag.de/Informationen/LeitfaedenundBroschueren.aspx
http://www.bay-gemeindetag.de/Informationen/LeitfaedenundBroschueren.aspx
http://www.bay-gemeindetag.de/Informationen/LeitfaedenundBroschueren.aspx
http://www.lfu.bayern.de/energie/index.htm
http://www.lfu.bayern.de/suchen/index.htm?q=bauen+und+sanieren
http://www.lfu.bayern.de/suchen/index.htm?q=bauen+und+sanieren
https://www.lfu.bayern.de/umweltkommunal/flaechenmanagement/folgekostenschaetzer/index.htm
https://www.lfu.bayern.de/umweltkommunal/flaechenmanagement/folgekostenschaetzer/index.htm
https://www.lfu.bayern.de/umweltkommunal/flaechenmanagement/folgekostenschaetzer/index.htm
http://www.stmb.bayern.de/buw/bauthemen/holzbau/index.php
http://www.stmb.bayern.de/buw/bauthemen/holzbau/index.php
http://www.stmb.bayern.de/buw/energieundklimaschutz/energieleitfaden/index.php
http://www.stmb.bayern.de/buw/energieundklimaschutz/energieleitfaden/index.php
http://www.stmb.bayern.de/buw/baurechtundtechnik/bauordnungsrecht/index.php
http://www.stmb.bayern.de/buw/baurechtundtechnik/bauordnungsrecht/index.php
http://www.stmb.bayern.de/buw/baurechtundtechnik/bauplanungsrecht/index.php
http://www.stmb.bayern.de/buw/baurechtundtechnik/bauplanungsrecht/index.php
http://www.nachhaltigesbauen.de/fileadmin/pdf/Leitfaden_2011/LFNB2011.pdf
http://www.nachhaltigesbauen.de/fileadmin/pdf/Leitfaden_2011/LFNB2011.pdf
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/gebaeudeeffizienz.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/gebaeudeeffizienz.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energieeffizienz/nape.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energieeffizienz/nape.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energiewende-im-Gebaeudebereich/energieeinsparrecht.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energiewende-im-Gebaeudebereich/energieeinsparrecht.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energiewende-im-Gebaeudebereich/energieeinsparrecht.html
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Wärmegesetz (EE-WärmeG) 

Energieeinsparungsgesetz (EnEG) 

Cluster Forst und Holz in 
Bayern 

Aktiver Klimaschutz durch Bauen 
mit Holz 

http://www.cluster-forstholzbayern.de/ 

dena 

(Deutsche Energie-
Agentur) 

Checklisten Energieeffiziente 
Gebäude (kostenlose Downloads) 

 

Energieeffizienz-Berater für För-
derprogramme des Bundes 

https://shop.dena.de/sortiment/kategorien/
effizienzhaus/ 

 

https://www.energie-effizienz-
experten.de/energieeffizienz-experten-fuer-
foerderprogramme-des-bundes/ 

Energiewende Oberland Regionale Projekte http://energiewende-oberland.de 

Energieagenturen in Bay-
ern 

Fördermittel des Bundes und des 
Landes, „Förderkompass Energie“ 

http://energieagenturen.bayern/hp5837/Foe
rderkompass.htm 

Erklärung des Europäi-
schen Parlaments, des 
Rates und der Kommissi-
on zu Artikel 290 AEUV 

Europäische Gebäuderichtlinie 
EPBD 2010 

http://www.enev-online.de/epbd/2010/  

Gemeinde Pullach i. Isar-
tal 

Pullacher Energiesparförderpro-
gramm 

https://www.pullach.de/pullacher-
energiesparfoerderprogramm/  

KfW (Kreditanstalt für 
Wiederaufbau) 

Förderratgeber  https://www.kfw.de/kfw.de.html  

Landkreis Miesbach Integrierte kommunale Klima-
schutzkonzept und weiterführen-
de Informationen 

 

Infos zu Fördermöglichkeiten auf 
Bundes- und Landesebene 

https://www.landkreis-
miesbach.de/klimaschutz 

 

 

https://www.landkreis-
miesbach.de/klimaschutz 

Passivhausbau Kreis e.V. Das Passivhaus-Konzept http://www.passivhauskreis.de/das-
passivhaus/  

 

6. FÖRDERMÖGLICHKEITEN  

 Mit dem "Förderkompass Energie" veröffentlichen die Bayerischen Energieagenturen seit Jahren ein 

wertvolles Nachschlagewerk für alle, die sich über Fördermöglichkeiten in den Bereichen Energeti-

sche Sanierung, Energieeffizientes Bauen, Energiesparen und Einsatz Erneuerbarer Energien kompakt 

informieren wollen. Die Auflistung wird von den Bayerischen Energieagenturen aktuell gehalten und 

ist frei zugänglich auf deren Internetseite. Begleitend können Fördermöglichkeiten der KfW ebenfalls 

kostenfrei im Internet auf der bankeigenen Webseite eingesehen werden.  

Neben den Fördermöglichkeiten des Staats und des Landes gibt es zusätzlich die Möglichkeit für  

Gemeinden, eigene Förderungen aufzusetzen oder Anreize für Bauherren zu schaffen, um Energieef-

fizienz und Klimaschutz im Neubau attraktiv zu gestalten. Zudem besteht die Möglichkeit sich beim 

Klimaschutzmanagement des Landkreises über Fördermittel zu informieren und eine Liste mit Ener-

gieberatern aus der Umgebung zu erhalten.  

http://www.cluster-forstholzbayern.de/
https://shop.dena.de/sortiment/kategorien/effizienzhaus/
https://shop.dena.de/sortiment/kategorien/effizienzhaus/
https://www.energie-effizienz-experten.de/energieeffizienz-experten-fuer-foerderprogramme-des-bundes/
https://www.energie-effizienz-experten.de/energieeffizienz-experten-fuer-foerderprogramme-des-bundes/
https://www.energie-effizienz-experten.de/energieeffizienz-experten-fuer-foerderprogramme-des-bundes/
http://energiewende-oberland.de/hp1/Home.htm
http://energieagenturen.bayern/hp5837/Foerderkompass.htm
http://energieagenturen.bayern/hp5837/Foerderkompass.htm
http://www.enev-online.de/epbd/2010/
https://www.pullach.de/pullacher-energiesparfoerderprogramm/
https://www.pullach.de/pullacher-energiesparfoerderprogramm/
https://www.kfw.de/kfw.de.html
https://www.landkreis-miesbach.de/klimaschutz
https://www.landkreis-miesbach.de/klimaschutz
https://www.landkreis-miesbach.de/klimaschutz
https://www.landkreis-miesbach.de/klimaschutz
http://www.passivhauskreis.de/das-passivhaus/
http://www.passivhauskreis.de/das-passivhaus/
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